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Richtlinieninterpretation 
 
Dynamische Arbeitshilfe für die Richtlinie zur Förderung städtebaulicher Erneuerungsmaßnah-
men (Städtebauförderungsrichtlinie – StBauFR 2021 vom 20.09.2021 (Amtsblatt für Brandenburg 
Nummer 40 vom 14.10.2021 S. 792/2 ff) 

 
Die dynamische Arbeitshilfe enthält Rahmenbedingungen für den Einsatz von Mitteln der Städte-
bauförderungsprogramme, welche die Städtebauförderungsrichtlinie ergänzen. Künftige Ände-
rungen sind vorbehalten. 
 
Stand: 06.02.2026 
 
  

StBauFR 2021 

Dynamische Arbeitshilfe 

Erläuterungen und Auslegungen können durch künftige 
überholt und gestrichen werden. 

1Das Land Brandenburg fördert städtebauliche Erneue-
rungsmaßnahmen durch Zuwendungen (Städtebauförde-
rungsmittel) des Landes und des Bundes. 2Für die Förde-
rung gelten die Verwaltungsvereinbarungen zwischen dem 
Bund und den Ländern zur Städtebauförderung sowie ge-
gebenenfalls weitere Verwaltungsvereinbarungen, deren 
Bundesfinanzhilfen ebenso der Städtebauförderung zuzu-
rechnen sind, die allgemeinen haushaltsrechtlichen Bestim-
mungen sowie die Grundsätze des besonderen Städtebau-
rechts des Baugesetzbuches (BauGB). 3Für die Bewilli-
gung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung sowie 
für den Nachweis und die Prüfung der Verwendung und die 
gegebenenfalls erforderliche Aufhebung des Zuwendungs-
bescheides und die Rückforderung der gewährten Zuwen-
dung gelten die Verwaltungsvorschriften (VV/VVG) zu § 44 
der Landeshaushaltsordnung (LHO), soweit nicht in der 
Förderrichtlinie Abweichungen zugelassen worden sind. 

4Ergänzend beziehungsweise abweichend hierzu wird Fol-
gendes bestimmt: 

 

5Die Förderung erfolgt ohne Rechtspflicht im Rahmen der 
verfügbaren Haushaltsmittel.  

Im Weiteren werden die Begriffe „Zuwendungen“ und 
„Städtebauförderungsmittel“ wie folgt verwendet: 

Zuwendungen setzen sich aus Bundes- und Landesmitteln 
zusammen.  

Mit Städtebauförderungsmittel sind die Mittel gemeint, die 
sich aus Bundes- und Landesmitteln sowie dem kommuna-
len Mitleistungsanteil zusammensetzen.  

Inhaltsübersicht  

Teil A:  

Allgemeine Förderbestimmungen 

1. Förderzweck und Förderschwerpunkte 

2. Gegenstand der Förderung  

3. Zuwendungsempfänger  

4. Fördervoraussetzungen  

5. Art und Umfang der Förderung  

6. Höhe der Förderung  
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7. Koordinierung mit anderen Förderbereichen,  

Subsidiarität  

 

Teil B:  

Handlungsfelder 

 

8. Handlungsfeld B.1 – Vorbereitung der Gesamtmaß-

nahme und Planungen 

9. Handlungsfeld B.2 –  

Begleitung der Gesamtmaßnahme 

10. Handlungsfeld B.3 – Baumaßnahmen, Modernisie-

rung und Instandsetzung 

11. Handlungsfeld B.4 - Ordnungsmaßnahmen 

12. Handlungsfeld B.5 - Herstellung und Änderung von 

Erschließungsanlagen und Freiflächen 

 

Teil C:  

Förderverfahren 

 

13. Antrag, Programmaufstellung und Begleitung der 

Gesamtmaßnahme 

14. Bewilligung  

15. Auszahlung  

16. Verwendung  

17. Einnahmen, Wertausgleich  

18. Abschluss, Gesamtabrechnung  

19. Formblätter  

 

Teil D:  

Übergangs- und Schlussbestimmungen 

 

20. Ausnahmen 

21. Inkrafttreten, Übergangsvorschrift und Aufhebung  
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Teil A: Allgemeine Förderbestimmungen 

1. Förderzweck und Förderschwerpunkte  

1.1 Förderzweck  
 

1Die städtebauliche Erneuerung dient dazu, Stadt- und Ort-
steile in ihrer Funktion, Struktur und Gestalt zu erhalten, zu 
erneuern und weiterzuentwickeln.  

2Sie wird von den Gemeinden selbstständig und eigenver-
antwortlich im Rahmen der rechtlichen Vorgaben durchge-
führt.  

3Ziel ist es insbesondere, in Städten und Gemeinden städ-
tebauliche Missstände und Mängel zu beheben, um die Le-
bens- und Arbeitsbedingungen zu verbessern sowie eine 
nachhaltige, klimagerechte Stadt- und Ortsentwicklung zu 
verwirklichen.  

  

1.2 Förderschwerpunkte   

 

1Schwerpunkte der Förderung sind  

- die Stärkung der Innenstädte, historischen Stadt-
kerne und       Ortsmitten sowie von Stadtteilzentren,  

- die Fortentwicklung von Stadt- und Ortsteilen mit 
besonderem sozialen, ökonomischen und ökologi-
schen Entwicklungsbedarf,  

- die Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Struk-
turen bei erheblichen Funktionsverlusten, insbe-
sondere bei Brachflächen und Gebäudeleerstän-
den. 

2Schwerpunktübergreifend ist insbesondere folgenden Be-
langen Rechnung zu tragen:  

- dem Erhalt und der Schaffung von bezahlbarem 
Wohnraum,  

- der Verbesserung der Rahmenbedingungen für 
nachhaltiges Wirtschaften und Beschäftigung, 

- den Belangen des Umwelt-, Natur- und Klimaschut-
zes und der Klimaanpassung, einschließlich der 
grünen Infrastruktur, der Energieeffizienz, des spar-
samen Umgangs mit Grund und Boden sowie der 
Biodiversität,  

- den Belangen der Baukultur und des städtebauli-
chen Denkmalschutzes,  

 

Auf Publikationen des MIL zu den vorgenannten Politikfel-
dern wird verwiesen.  

Insbesondere sind die Hinweise zu den Themen Teilhabe, 
Bürgermitwirkung, Nachhaltiges Bauen, Klima und Energie 
zu beachten, die nachfolgend sowie an den genannten 
weiteren Stellen der dynamischen Arbeitshilfe aufgeführt 
sind. 

 

Teilhabe 

Bei Baumaßnahmen und der Herstellung und Änderung 
von Erschließungsanlagen und Freiflächen, deren Umset-
zung durch Städtebauförderungsmittel unterstützt wird, 
sind die Kriterien der Barrierefreiheit entsprechend der 
Brandenburgischen Bauordnung umzusetzen. Hierbei sind 
die einschlägigen DIN 18040 Teil 1-3 maßgebend.  

 

Bürgermitwirkung 

Vor dem Hintergrund der zu gewährleistenden Bürgermit-
wirkung wird landesseitig die Einbeziehung aller relevanten 
Akteure und Interessensgruppen bei der Vorbereitung der 
geförderten Gesamtmaßnahmen und der Umsetzung von 
Einzelvorhaben in geförderten Gesamtmaßnahmen erwar-
tet. Die Informations- und Mitwirkungsangebote können 
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- der Förderung einer überörtlichen Zusammenarbeit 
von Städten und Gemeinden, 

- den Belangen einer vernetzten, ortsverträglichen 
Mobilität,  

- den Interessen von Kultur und Kunst, Bildung und 
Sozialem, 

- den Bedürfnissen aller Bevölkerungsgruppen, ein-
schließlich der besonderen Bedürfnisse älterer 
Menschen sowie von Haushalten mit Kindern und 
Menschen mit Behinderung; hierzu gehört auch die 
barrierefreie Gestaltung der gebauten Umwelt, 

- der Chancengleichheit und der Nichtdiskriminie-
rung sowie der Gleichstellung in allen Lebensberei-
chen entsprechend dem Gleichstellungspolitischen 
Rahmenprogramm des Landes.  

 

3Die genannten Belange werden gegebenenfalls durch Pra-
xisregeln konkretisiert, die von den Gemeinden als Zuwen-
dungsempfangende zu beachten sind.  

 

 

sich je nach Vorhaben unterscheiden und z.B. die Beteili-
gung von Kindern und Jugendlichen, Verbänden, Bürgerini-
tiativen etc.  umfassen. Weitere Informationen und Emp-
fehlungen können der INSEK Arbeitshilfe entnommen wer-
den. 

 

Nachhaltiges Bauen 

Auf die Einhaltung der Vorschriften für FSC- und PEFC-
Siegel wird verwiesen. Verwendete Holzprodukte müssen 
aus legaler und nachhaltiger Waldbewirtschaftung stam-
men. Die Vorlage eines Zertifikats, oder eines anderen ge-
eigneten Nachweises kann von der Bewilligungsbehörde 
im Einzelfall verlangt werden.  
 

Klima und Energie 

Um den Belangen des Klimaschutzes, der Klimafolgenan-
passung sowie der energetischen Erneuerung Rechnung 
zu tragen, wird empfohlen, die städtebauliche Gesamtmaß-
nahme auf Grundlage eines gebietsbezogenen oder ge-
samtstädtischen Energie- oder Klimaschutzkonzeptes 
durchzuführen. 

Zum Thema Klimaschutz und Klimafolgenanpassung wird 
zudem auf die in Punkt 4.1 genannte Voraussetzung zur 
Programmaufnahme hingewiesen und auf die Ausführun-
gen unter Punkt 4.1.1.3 in Zusammenhang mit Neuaufstel-
lung und Fortschreibung von städtebaulichen Zielplanun-
gen. 

 

 

1.3 Räumliche Konzentration  

1Die Förderung ist in angemessener Weise auf die Teil-
räume des Landes zu konzentrieren, die besonders vom 
demografischen und wirtschaftsstrukturellen Wandel betrof-
fen sind.  

 

2. Gegenstand der Förderung   

Gesamtmaßnahme/Einzelvorhaben  

 

1Gegenstand der Förderung ist die städtebauliche Weiter-
entwicklung oder Erneuerung eines Gebietes, das unter Be-
achtung der dafür geltenden Grundsätze, insbesondere un-
ter Anwendung der Verfahren des 2. Kapitels des BauGB, 
von der Gemeinde als städtebauliche Gesamtmaßnahme 
abgegrenzt worden ist und für dessen Entwicklung, Neuord-
nung oder Aufwertung ein Bündel von Einzelvorhaben not-

2.1 

Folgende Grundsätze sind bei der Förderung der städte-
baulichen Weiterentwicklung oder Erneuerung eines Ge-
bietes zu beachten:  

§§ 136 – 164b BauGB:  Städtebauliche Sanierungsmaß-
nahmen 

§§ 165 – 171 BauGB: Städtebauliche Entwicklungsmaß-
nahmen 
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wendig ist (städtebauliche Gesamtmaßnahme). 2Als Be-
standteile einer solchen Gesamtmaßnahme können ver-
schiedene Einzelvorhaben gefördert werden. 

 

§§ 171a – 171d BauGB: Stadtumbau 

§ 171e BauGB: Soziale Stadt 

§§ 172 – 174 BauGB: Erhaltungssatzung 

§§ 175 – 179 BauGB: Städtebauliche Gebote 

§§ 180 – 181 BauGB: Sozialplan und Härteausgleich  

2.2 

Bei der Städtebauförderung ist die jeweilige städtebauliche 
Gesamtmaßnahme als Einheit Gegenstand der Zuwen-
dung.  

Die verwendbaren Städtebauförderungsmittel setzen sich 
aus diesen Zuwendungen und dem in den Programmberei-
chen unterschiedlich hohen Eigenanteil der geförderten 
Städte zusammen. Die Städtebauförderungsmittel sind ins-
besondere zur Umsetzung der kommunalen Aufgaben der 
Städte entsprechend den Handlungsfeldern B.1 bis B.5 
(vgl. Teil B) einzusetzen.  

Gefördert werden die Ausgaben der Gemeinde, die ihr un-
ter Berücksichtigung städtebaulich maßnahmenbedingter 
Einnahmen bei der einheitlichen Vorbereitung und zügigen 
Durchführung der städtebaulichen Gesamtmaßnahme ent-
stehen.  

2.3 

Für Ausgaben in Ersatz- und Ergänzungsgebieten (§ 142 
Absatz 2 BauGB) gelten die Vorschriften über die Förde-
rung von städtebaulichen Gesamtmaßnahmen entspre-
chend.  

2.4 

Ausgaben für Erschließungsanlagen, Ersatzanlagen und 
Ersatzbauten sowie Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtun-
gen sind einschließlich der Aufwendungen für den Grund-
erwerb auch außerhalb der städtebaulichen Gesamtmaß-
nahme zuwendungsfähig (§ 147 Satz 3, § 148 Absatz 1 
Satz 2 BauGB), wenn sie der städtebaulichen Gesamtmaß-
nahme dienen. Auf die Einschränkungen unter Pkt. 10.2 
wird verwiesen. Die Festlegung eines Ersatz- oder Ergän-
zungsgebiets ist aus förderrechtlicher Sicht nicht zwingend.  

3.  Zuwendungsempfangende   

1Zuwendungsempfangende ist die Gemeinde beziehungs-

weise die Ortsgemeinde. 2Sie kann die Städtebauförde-
rungsmittel zusammen mit ihrem Eigenanteil an Dritte wei-
terbewilligen.  

 

Die Zuwendungsempfangenden verwenden die Zuwendun-
gen zusammen mit ihrem Eigenanteil als Städtebauförde-
rungsmittel. Nach Maßgabe dieser Richtlinie kann dies 
auch für Ausgaben von zuwendungsfähigen Einzelvorha-
ben, die ein Dritter (dies gilt auch für Akteure im Zusam-
menhang mit einem Verfügungsfonds nach den Hand-
lungsfeldern B.2 / B.3 / B.5) durchführt, geschehen. Dabei 
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ist sicherzustellen, dass die für die Zuwendungsempfan-
genden maßgebenden Bestimmungen, soweit zutreffend, 
auch dem Dritten auferlegt werden und dass insbesondere 
Regelungen über die Rückforderung, Verzinsung und Be-
legaufbewahrung angewendet werden.  

Eine Förderung der Kosten des Landkreises, des Amtes 
und der Verbandsgemeinde ist ausgeschlossen. 

 

4. Fördervoraussetzungen   

4.1 1Die Förderung einer städtebaulichen Gesamtmaß-
nahme setzt neben der Berücksichtigung von För-
derzweck und Förderschwerpunkten (Nummer 1) 
voraus, dass  

 

Wesentliche Voraussetzungen für die Programmaufnahme 
sind, dass  

• die städtebauliche Gesamtmaßnahme durch die Stadt 
je nach Erfordernis der Verwaltungsvereinbarung zur 
Städtebauförderung als  
- Sanierungsmaßnahme (§ 142 BauGB),  
- Erhaltungsmaßnahme (§ 172 BauGB)  
- Maßnahmengebiet (§ 171b, § 171e, § 171f BauGB)  
- Stadtumbaumaßnahme (§ 171b BauGB), 
- Städtebaulicher Entwicklungsbereich (§ 165 

BauGB) oder 
- Maßnahme der Sozialen Stadt (§ 171e BauGB)   
- als Untersuchungsgebiet (§141 BauGB) bei Neu-

aufnahme für maximal 3 Jahre 

festgelegt wurde, bzw. im begründeten Einzelfall bei 
kleineren Städten und Gemeinden die Gebietsfestle-
gung per Beschluss der Gemeinde erfolgte, weil die 
Voraussetzungen für eine förmliche Festlegung nach 
dem BauGB fehlen. 

• zur Aufwertung des Gebiets die städtebaulichen Miss-
stände und erkannten sonstigen Problemlagen umfas-
send angegangen werden, 

• die städtebauliche Gesamtmaßnahme vor allem darauf 
abzielt, das Gebiet in seinen Funktionen zu verbes-
sern, 

• die städtebauliche Gesamtmaßnahme planerisch aus-
reichend vorbereitet ist; dazu sind vor allem die städte-
baulichen Missstände zu erheben, die städtebaulichen 
Ziele zu bestimmen, die Mitwirkungsbereitschaft der 
Betroffenen festzustellen, eine Abstimmung mit den 
berührten Trägern öffentlicher Belange durchzuführen 
(soweit dies erforderlich ist) und die voraussichtlichen 
Ausgaben zu ermitteln,  

• städtebaulich maßnahmenbedingte Einnahmen zur 
Deckung zuwendungsfähiger Ausgaben nicht ausrei-
chend zur Verfügung stehen,  

• die Gemeinde die städtebaulichen Ziele in einem an-
gemessenen Zeitraum verwirklichen kann und will (Zü-
gigkeitsgebot nach § 136 BauGB), 
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• im Rahmen der Gesamtmaßnahme Maßnahmen des 
Klimaschutzes und zur Anpassung an die Folgen des 
Klimawandels, insbesondere durch Verbesserung der 
grünen und blauen Infrastruktur (beispielsweise des 
Stadtgrüns) in angemessenem Umfang erfolgen, meh-
rere Maßnahmen müssen im Zuwendungszeitraum 
nach dieser Maßgabe erfolgen (mindestens zwei Maß-
nahmen pro Programmjahr). Die Voraussetzung ist 
ebenfalls erfüllt, sofern die Maßnahmen in anderer 
Weise finanziert werden. 

4.1.1 die Gemeinde für das jeweilige Gebiet eine inte-
grierte städtebauliche Zielplanung aufstellt, die aus 
dem integrierten Stadtentwicklungskonzept (INSEK) 
abgeleitet ist und in der die Ziele und Einzelvorhaben 
der Gesamtmaßnahme dargestellt sind. 2Die Ge-
samtmaßnahme muss auf die Stärkung der Innen-
stadt, des historischen Stadtkerns oder Ortsteilzent-
rums in ihrer beziehungsweise seiner städtebauli-
chen Funktion unter besonderer Berücksichtigung 
des Wohnungsbaus, des innerstädtischen Gewer-
bes und Einzelhandels sowie der Belange des städ-
tebaulichen Denkmalschutzes und der Denkmal-
pflege, die Wiedernutzung von Flächen, insbeson-
dere der in Innenstädten brachliegenden Industrie-, 
Konversions- oder Eisenbahnflächen, zur Errichtung 
von Wohn- und Arbeitsstätten, Gemeinbedarfs- und 
Folgeeinrichtungen unter Berücksichtigung ihrer 
funktional sinnvollen Zuordnung (Nutzungsmi-
schung) sowie von umweltschonenden, kosten- und 
flächensparenden Bauweisen oder auf die Behe-
bung sozialer Missstände sowie auf Maßnahmen 
des Klimaschutzes beziehungsweise zur Anpassung 
an den Klimawandel ausgerichtet sein (§ 164b Ab-
satz 2 Nummer 1 bis 3 BauGB) (siehe Nummern 1.1 
und 1.2), 

 

4.1.1.1 

Ein kommunalpolitisch beschlossenes aktuelles integriertes 
Stadtentwicklungskonzept (INSEK) ist Fördervorausset-
zung und Bewertungsmaßstab für die Inanspruchnahme 
von Städtebauförderungsmitteln. 

Es gibt einen Gesamtüberblick zur Stadtentwicklung über ei-
nen Zeitraum von ca. zehn Jahren konkret und weiteren 
zehn Jahren strategisch im demografischen Kontext und 
stellt den verbindlichen planerischen Überbau auf gesamt-
städtischer Ebene dar. Es wird somit insgesamt ein Zeit-
raum von ca. 20 Jahren betrachtet. 

Es umfasst die Gesamtstadt und ist nicht auf Förderkulis-
sen und zuwendungsfähige Projekte zu beschränken, son-
dern umfasst die Wechselwirkungen zwischen den sektora-
len Schwerpunkten wie zum Beispiel Wirtschaft, Verkehr, 
Bildung, Kultur und Daseinsvorsorge, und ist auf wesentli-
che Analysen und Kernaussagen zu beschränken (so kurz 
wie möglich, so detailliert wie nötig). 

Es setzt sich zusammen aus einer plausiblen Ableitungs- 
und Begründungskette aus den aufeinander aufbauenden 
Bearbeitungsebenen 

• Einleitung 

• Rahmenbedingungen 

• Bestandsanalyse (und optional SWOT-Analyse) 

• Entwicklungsstrategie 

• zentrale Vorhaben 

• Umsetzungsstrategie (möglichst mit überschlägiger 
städtebaulicher Kalkulation. 

Stadtübergreifende. überörtliche Funktionszusammen-
hänge sind bei Bedarf darzustellen. Insbesondere für ge-
meindeübergreifende Förderbelange (zum Beispiel bei der 
Förderung „Interkommunale Kooperation“) ist dieser Be-
trachtungsumfang zur Einschätzung des Förderumfangs 
erforderlich (vgl. auch aktuell gültige Arbeitshilfe zur Erstel-
lung und Fortschreibung von Integrierten Stadtentwick-
lungskonzepten (INSEK) im Land Brandenburg). 

Mit Beachtung der INSEK-Arbeitshilfe sind die Mindestan-
forderungen in der Regel erfüllt. 
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Ein aktuelles INSEK muss nicht neu sein, sondern (weiter-
hin) die aktuellen Rahmenbedingungen, Ziele, Strategien 
und zentralen Vorhaben wiedergeben 

4.1.1.2 

Das INSEK als Voraussetzung für die Inanspruchnahme 
von Mitteln der Städtebau- und Wohnraumförderung wird 
anlass- und programmbezogen durch das LBV dahinge-
hend geprüft, ob 

• die Plausibilität der Stadtentwicklungsziele aus den 
Rahmenbedingungen gegeben ist, 

• die Ableitung langfristiger Ziele der Stadtentwicklung 
gegeben ist, 

• die Unterstützung der Erreichung strategischer INSEK-
Ziele durch die (ggf. neue) Gesamtmaßnahme gege-
ben ist. 

Es können folgende Anlässe für eine INSEK-Prüfung vor-
liegen: 

• Eine Förderkommune erarbeitet erstmals ein INSEK 
oder schreibt ihr INSEK fort. 

• Eingang einer neuen oder geänderten städtebaulichen 
Zielplanung 

• Eingang eines Eckpunktepapiers oder einer städtebau-
lichen Zielplanung im Entwurf (mit der Absicht einer 
Neuaufnahme) 

• Eingang eines Antrags auf Kulissenfestsetzung oder –
änderung als Voraussetzung für die Wohnraumförde-
rung 

4.1.1.3 

Die städtebauliche Zielplanung trifft auf der Grundlage ei-
ner Analyse (u.a. auf der Basis einer Bevölkerungsprog-
nose) und Darstellung der städtebaulichen Missstände so-
wie Handlungsbedarfe Aussagen zu den gesamtmaßnah-
menbezogenen Zielen, Strategien und Handlungsfeldern. 
Daraus abgeleitet umfasst sie eine Darstellung der Einzel-
vorhaben, mit denen sich die Ziele erreichen lassen. 

Die städtebauliche Zielplanung stellt die inhaltliche Grund-
lage für die Förderung von Gesamtmaßnahmen dar und ist 
aus dem INSEK abzuleiten und zu entwickeln 

Die städtebauliche Zielplanung der Gemeinde muss die 
übergeordneten Zielsetzungen des Zuwendungszwecks 
zur Erreichung beziehungsweise Sicherstellung von Barrie-
refreiheit, Baukultur, Bürgermitwirkung, Nachhaltigkeit und 
Energetischer Erneuerung berücksichtigen und, soweit im 
Sinne einer stimmigen städtebaulichen Entwicklung erfor-
derlich, nachvollziehbar gegeneinander abwägen. 

Bei Neuaufstellung oder Fortschreibung erfolgt in der städ-
tebaulichen Zielplanung eine Auseinandersetzung mit den 



Seite 9 von 64 

StBauFR 2021 

Dynamische Arbeitshilfe 

Erläuterungen und Auslegungen können durch künftige 
überholt und gestrichen werden. 

Themen Klimaschutz und Klimafolgenanpassung. Darzu-
stellen sind abgeleitete Vorhaben des Klimaschutzes- und 
der Klimafolgenanpassung, insbesondere durch Verbesse-
rung der grünen und blauen Infrastruktur (beispielsweise 
des Stadtgrüns), die im Rahmen der Gesamtmaßnahme 
umgesetzt werden sollen. 

Für gemeindeübergreifende Förderungen ist eine entspre-
chende übergreifende Zielplanung für die Teilgebiete der 
Gesamtmaßnahme erforderlich. 

4.1.2 die Gesamtmaßnahme einen maßgeblichen Beitrag 
zur Erreichung der Ziele des INSEK leistet,  

 

4.1.2.1 

Die städtebauliche Gesamtmaßnahme leistet einen maß-
geblichen Beitrag zur Erreichung der Ziele des INSEK, 
wenn das Gebiet zur Behebung städtebaulicher Miss-
stände wesentlich verbessert oder umgestaltet wird. Städ-
tebauliche Missstände liegen vor, wenn 

• das Gebiet nach seiner vorhandenen Bebauung oder 
nach seiner sonstigen Beschaffenheit den allgemei-
nen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeits-
verhältnisse oder an die Sicherheit der in ihm woh-
nenden oder arbeitenden Menschen auch unter Be-
rücksichtigung der Belange des Klimaschutzes und 
der Klimafolgenanpassung nicht entspricht oder 

• das Gebiet in der Erfüllung der Aufgaben erheblich 
beeinträchtigt ist, die ihm nach seiner Lage und 
Funktion obliegen. 

 

4.1.2.2 

Städtebauliche Gesamtmaßnahmen dienen dem Wohl der 
Allgemeinheit. Sie sollen dazu beitragen, dass 

• die bauliche Struktur nach den allgemeinen Anforde-
rungen an den Klimaschutz und die Klimafolgenan-
passung sowie nach den sozialen, hygienischen, 
wirtschaftlichen und kulturellen Erfordernissen entwi-
ckelt wird, 

• die Verbesserung der Wirtschafts- und Agrarstruktur 
unterstützt wird, 

• die Siedlungsstruktur den Erfordernissen des Um-
weltschutzes, den Anforderungen an gesunde Le-
bens- und Arbeitsbedingungen der Bevölkerung und 
der Bevölkerungsentwicklung entspricht oder 

• die vorhandenen Ortsteile erhalten, erneuert und 
fortentwickelt werden, die Gestaltung des Orts- und 
Landschaftsbilds verbessert und den Erfordernissen 
des Denkmalschutzes Rechnung getragen wird. 

Die öffentlichen und privaten Belange sind gegeneinander 
und untereinander gerecht abzuwägen. 

(vgl. hierzu § 136 BauGB)  
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4.1.3 ausreichende Planungssicherheit besteht, 
 
Ob eine ausreichende Planungssicherheit besteht, ist je 
nach Verfahrensstand der Gesamtmaßnahme zu beurtei-
len.  
 
Bei Neuaufnahmen kann bereits von einer ausreichenden 
Planungssicherheit ausgegangen werden, wenn ein Be-
schluss der Gemeinde z. B. zur Durchführung einer Vorbe-
reitenden Untersuchung (VU), eines Interkommunalen 
Konzeptes (IKK-Konzept) oder einer städtebaulichen Ziel-
planung vorliegt.  
Im weiteren Verlauf der Gesamtmaßnahme sollte mit der 
VU und der städtebaulichen Zielplanung eine Strategie mit 
Förderschwerpunkten, Förderrahmen, herausragenden 
Einzelvorhaben und geplanten Förderzeitraum erkennbar 
sein (vgl. Pkt. 13.1).  
 
Bei Folgeanträgen besteht eine ausreichende Planungssi-
cherheit, wenn die im beantragten Bewilligungszeitraum 
umzusetzenden Einzelvorhaben einen guten Vorberei-
tungsstand erkennen lassen (z. B. Vorbereitung des Ein-
zelvorhabens mindestens bis Lph 3, Vorliegen einer Bau-
genehmigung bzw. die Umsetzung des Einzelvorhabens im 
vorgesehenen Zeitraum erscheint plausibel). 
 
Auf Einzelvorhabensebene (z. B. bei Umsetzungsplänen) 
wird insbesondere bei kostenintensiven Vorhaben auf ei-
nen guten Vorbereitungsstand (mindestens Erreichen der 
Lph 3 bzw. Vorliegen einer Baugenehmigung) geachtet. 
 
Der Stand der erreichten Planungssicherheit wird seitens 
des Landes im Rahmen des Bewilligungsverfahrens mit 
der Höhe der zur Verfügung stehenden Städtebauförder-
mittel abgewogen und bei der Prioritätensetzung der ein-
zelnen Anträge berücksichtigt.  

4.1.4 die Gemeinde sich gleichzeitig und in gleicher Art mit 
ihrem im jeweiligen Jahresprogramm festgelegten  
Eigenanteil an den förderfähigen Ausgaben beteiligt 
und die Finanzierung gesichert werden kann,  

 

4.1.5 die Gesamtmaßnahme in einem Landesprogramm 
der Städtebauförderung gemäß den oben genann-
ten Verwaltungsvereinbarungen aufgenommen ist, 

 

Gesamtmaßnahmen können neu in ein Programm der 
Städtebauförderung aufgenommen werden. Zum weiteren 
Verfahren siehe Pkt. 13.1.1.  

  

4.1.6 die Gemeinde die im Zusammenhang mit der Durch-
führung der Gesamtmaßnahme jeweils einschlägi-
gen Rechtsvorschriften beachtet, insbesondere 
auch die haushaltsrechtlichen Grundsätze der Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit sowohl bei der Ge-
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samtmaßnahme wie bei allen zugehörigen Einzel-
vorhaben als auch die Betrachtung der Folgekosten 
bei geförderten Investitionsmaßnahmen. 

5. Art und Umfang der Förderung   

5.1 Förderungsart  

1Die Städtebauförderungsmittel werden im Rahmen einer 
Projektförderung in Form von zweckgebundenen Zuschüs-
sen als Anteilfinanzierung gewährt. 

 

2Die Feststellung der Förderfähigkeit der Ausgaben erübrigt 
sich ganz oder teilweise, soweit die Angemessenheit der 
Kosten anhand von allgemein eingeführten Kostenrichtwer-
ten (beispielsweise die BKI-Kennwerte des Baukosteninfor-
mationszentrums Deutscher Architektenkammern) ermittelt 
wurden.  

 

3Kostenrichtwerte nach DIN 276 (in der vom Land einge-
führten Fassung) sollen Anwendung finden insbesondere 
bei vergleichbaren Einzelvorhaben, bei denen  
- unter Beachtung der konkreten örtlichen Verhältnisse - die 
Kosten hinreichend bestimmbar sind.  

 

4Bei Baumaßnahmen mit Kosten von über 1 Million Euro 
sind die Bauunterlagen durch die zuständigen bautechni-
schen Dienststellen der Gemeinde zu prüfen. 

5Von einer Beteiligung der zuständigen baufachtechnischen 
Prüfstelle des Landes Brandenburg wird nach VVG Nr. 6.3 
zu § 44 LHO abgesehen. 

5.1.1 

Projekt in diesem Sinn ist die jeweilige städtebauliche Ge-
samtmaßnahme.  

5.1.2 

Die Zuwendung an die Gemeinde wird in Form eines Zu-
schusses gewährt. Die Höhe der Zuwendung bestimmt 
sich nach einem Anteilssatz der förderfähigen Ausgaben 
(Städtebauförderung). Er wird durch die jeweils getroffenen 
Regelungen der aktuellen Verwaltungsvereinbarung zwi-
schen Bund und Ländern bestimmt (vgl. auch Pkt. 6.1 ff). 

5.1.3 

Die Kosten der baufachlichen Prüfung sind innerhalb der 
Kostenobergrenzen als gesonderte Nebenkosten förderfä-
hig und in der gemeindlichen Förderakte zum Einzelvorha-
ben zu dokumentieren. 

5.1.4 

Die Mindestanforderungen an die Kostenprüfungen (Bau-
fachliche Prüfung und Schlussrechnungsprüfung) sind ge-
mäß NBest-UPL durch die Gemeinde einzuhalten und der 
entsprechenden Anlage zum Umsetzungsplanbescheid zu 
entnehmen.  

 

 

5.2 Umfang der Förderung 

1Die förderfähigen Ausgaben werden durch Bund/Land-Zu-
wendungen der Städtebauförderung und den kommunalen 
Mitleistungsanteil gedeckt. 2Bei der Festlegung der förder-
fähigen Ausgaben durch die Gemeinde sind insbesondere 
auch die Leistungsfähigkeit des Maßnahmenträgers, die 
Bedeutung der Maßnahme für die städtebauliche Erneue-
rung, das Förderinteresse und die Höhe der verfügbaren 
Mittel angemessen zu berücksichtigen. 3Dies ist in der För-
derakte zu dokumentieren. 4Das Landesamt für Bauen und 

Verkehr (LBV) kann mit der Gemeinde unter Berücksichti-
gung dieser Maßstäbe auch eine pauschale Förderung ver-
einbaren. 

 

5.2.1 

Zuwendungsfähig sind Ausgaben, die der Gemeinde durch 
die Vorbereitung und Durchführung der städtebaulichen 
Gesamtmaßnahme entstehen. 

Im Rahmen der Programmaufnahme wird zwischen Land 
und Gemeinde der Betrag abgestimmt, der die Grundlage 
der beabsichtigten Gesamtmaßnahmenförderung bildet 
und den Bezugsrahmen (Förderrahmen) darstellt. Der För-
derrahmen bildet als Planungsgröße die Grundlage für die 
Bewilligung der Zuwendung (vgl. auch 13.1.4). 

 

5.2.2 

Einsatz von Städtebauförderungsmitteln für Dritte (vgl. Er-
läuterung zu Nr. 10.1.2 und 11.6):  

Vorrangig vor dem Einsatz von Städtebauförderungsmitteln 
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sind durch die Gemeinden diejenigen Steuerungsinstru-
mente des Baugesetzbuches einzusetzen, die die Behe-
bung städtebaulicher und sozialer Missstände, die städte-
bauliche Neuordnung und Behebung städtebaulicher Funk-
tionsverluste ebenfalls zum Ziel haben und die für die jewei-
lige Ausgangssituation im Bereich der geplanten Gesamt-
maßnahmen am besten geeignet sind (vgl. § 164a 
BauGB). 

Wenn die mit der Gesamtmaßnahme verfolgten stadtent-
wicklungspolitischen Zielsetzungen nicht anders zu errei-
chen sind, können die Städtebauförderungsmittel durch die 
Städte im abgestimmten Rahmen und nur in dem für die 
Zielerreichung erforderlichen Umfang zur Beförderung von 
stadtentwicklungsrelevanten Aktivitäten privater Eigentü-
merinnen und Eigentümer und privatwirtschaftlicher Aufga-
benträger an diese weitergeleitet werden (zum Beispiel zur 
Abwendung von stadtentwicklungspolitisch begründeten 
Geboten, insbesondere analog § 177 BauGB). Kosten, die 
gemäß § 177 (4) BauGB der Eigentümer zu tragen hat, 
sind nicht förderfähig. 

Zuwendungsfähig sind Ausgaben für Leistungen oder Lie-
ferungen Dritter, die ab Rechtskrafterlangung des Zuwen-
dungsbescheides vergeben worden sind und deren Finan-
zierung innerhalb des Verfügungsrahmens gesichert ist. 

Bau- und Ordnungsmaßnahmen im Sinne des BauGB sind 
zuwendungsfähig, sobald sie Bestandteil eines durch das 
LBV per Bescheid bestätigten Umsetzungsplanes zur Ge-
samtmaßnahme sind. 

Die Bestätigung des Umsetzungsplanes durch das LBV 
per Bescheid ist die zuwendungsrechtliche Vorausset-
zung für einen zulässigen Vorhabenbeginn investiver Vor-
haben. Ein Vorhabenbeginn vor Bestätigung des Umset-
zungsplanes durch das LBV ist förderschädlich. 

5.3      1Nicht förderfähig sind insbesondere (die Aufzählung 
ist nicht abschließend): 

 

5.3.1 die Personal- und Sachkosten der Gemeinde sowie 
grundsätzlich der gemeindlichen Unternehmen, 

 

5.3.2 Kosten für Aufwendungen im Zusammenhang mit 
der Aufbringung des gemeindlichen Eigenanteils 
und der Verwaltung oder Vorfinanzierung der För-
dermittel, 

 

5.3.3 Kostenanteile, in deren Höhe der Maßnahmenträger 
steuerliche Vergünstigungen in Anspruch nehmen 
kann, 
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5.3.4 Kosten, die durch andere Stellen nach Nummer 7 
oder durch Einnahmen nach Nummer 17 gedeckt 
werden können, 

 

5.3.5 Kosten für Erschließungs- und Gemeinbedarfsein-
richtungen, soweit sie nicht allein oder nicht anteilig 
der Gesamtmaßnahme dienen, 

 

5.3.6 Kosten, die für die Beseitigung von Bodenkontami-
nationen oder von Grundwasserverunreinigungen 
anfallen, 

Es gilt das Verursacherprinzip gemäß § 4 Abs. 3 
BBodSchG. Zur Förderfähigkeit als Ordnungsmaßnahme 
siehe Erläuterungen zu Nr. 11.6. 

5.3.7 Kosten für die Unterhaltung und den Betrieb,  

5.3.8 Kosten für die allgemeine Ausstattung, 

 

Hierunter zählen insbesondere Kosten der Kostengruppen 
610, 620, 630 und 641 der DIN 276:2018-12. Ebenso sind 
besondere baukonstruktive Einbauten (vgl. KG 382 der 
DIN 276:2018-12) sowie nutzungsspezifische und verfah-
renstechnische Anlagen (vgl. KG 470 der DIN 276:2018-
12) nicht förderfähig, es sei denn, sie sind baurechtlich er-
forderlich. 

5.3.9 Kosten, die nicht zwingend anfallen (zum Beispiel, 
wenn Abgaben- oder Auslagenbefreiung möglich 
ist), 

 

5.3.10 Kosten für den Abbruch oder die Beseitigung von 
Denkmalen. 

Vgl. Erläuterungen zu Nr. 11.5. 

6. Höhe der Förderung  

1Für städtebauliche Maßnahmen und Vorhaben gilt der 
Grundsatz der Drittelförderung. 2Hiervon kann abgewichen 
werden, wenn auf der Grundlage gesonderter Regelungen 
ein anderer Fördersatz zugelassen ist. 

 

6.1 

Der Fördersatz wird durch die jeweils getroffenen Regelun-
gen der aktuellen Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund 
und Ländern bestimmt.  

6.1.2 

Aktuell sind diese:  

Der Bund und das Land beteiligen sich an der Finanzie-
rung der Gesamtmaßnahmen grundsätzlich mit jeweils 33 
1/3 v. H. der förderfähigen Kosten, in den Städtebauförder-
programmen Lebendige Zentren (LZ), Sozialer Zusammen-
halt (SZH) und Wachstum und nachhaltige Erneuerung 
(WNE), im Teilprogramm Aufwertung (TP AUF) 

 

 

6.1.3 

Bei Kommunen in Haushaltssicherung bzw. Haushaltsnot-
lage kann der kommunale Eigenanteil auf bis zu 10 v. H. 
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abgesenkt werden, wobei sich der Anteil des Bundes und 
des Landes jeweils zu gleichen Teilen auf 45 v. H. erhöht.  

Das Vorliegen einer mindestens zweijährigen Haushalts-
notlage und/oder einer mindestens zweijährigen gesetzli-
chen Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskon-
zeptes (HSK) ist von der zuständigen Kommunalaufsicht 
im Rahmen ihrer Stellungnahme zum Förderantrag aus-
drücklich zu bestätigen.  

6.1.4 

Bei der Förderung von Gesamtmaßnahmen der interkom-
munalen Kooperation kann der kommunale Eigenanteil 
ebenfalls auf bis zu 10 v. H. abgesenkt werden, wobei sich 
der Anteil des Bundes und des Landes jeweils zu gleichen 
Teilen auf 45 v. H. erhöht.  

6.1.5 

Bei Gesamtmaßnahmen in historischen Altstädten und 
Stadtbereichen mit denkmalwerter Bausubstanz auf Grund-
lage einer städtebaulichen Erhaltungssatzung gemäß § 
172 Abs. 1 Nr. 1 BauGB kann in LZ der jeweilige Bundes- 
und Landesanteil auf bis zu 40 v. H. erhöht werden, so 
dass der kommunale Eigenanteil nicht über 20 v. H. hin-
ausgeht.  

6.1.6 

Für die Sicherung von Altbauten oder anderer das Stadt-
bild prägender Gebäude kann ein Bundes- und Landesan-
teil von jeweils 45 v. H. eingesetzt werden, so dass der 
kommunale Eigenanteil auf bis zu 10 v. H. abgesenkt wer-
den kann.  

6.1.7 

Bei der Förderung für folgende Maßnahmen im Rahmen 
des Bund-/Länderprogramms Wachstum und nachhaltige 
Erneuerung kann der jeweilige Bunds- und Landesanteil 
auf bis zu 50 v. H. erhöht werden:  

• Rückbau von dauerhaft nicht mehr benötigten Wohn-
gebäuden (TP RB),  

• Sanierung und Sicherung von Gebäuden, die vor 1949 
errichtet wurden (Altbauten) und beim Erwerb von Alt-
bauten durch Städte und Gemeinden zur Sicherung 
und Sanierung (TP SSE),  

Bei der Rückführung der städtischen Infrastruktur (TP RSI) 
kann der Bundes- und Landesanteil am Zuschuss zu den 
Gesamtkosten der Vorhaben jeweils höchstens 25 v. H. 
betragen. Die Kosten des unvermeidbaren Rückbaus oder 
der Herrichtung eines Gebäudes der sozialen Infrastruktur 
für eine neue Nutzung können mit einem Bundes- und Lan-
desanteil von jeweilig bis zu 45 v. H. gefördert werden. 
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7.        Koordinierung mit anderen Förderungen, Subsi-
diarität 

 

7.1 Koordinierungsfunktion 

 1Die Städtebauförderung ist das Leitprogramm der inte-
grierten Stadtentwicklung. 2Integrierte städtebauliche Ent-
wicklungskonzepte (städtebauliche Zielplanungen) bilden in 
der Regel die Voraussetzung für die Förderung städtebau-
licher Gesamtmaßnahmen und ermöglichen es, den Ein-
satz von Städtebauförderungsmitteln mit denen anderer 
Förderungen zu koordinieren.  

 

Zuwendungsfähig ist die Vor- und Zwischenfinanzierung 
von Einzelvorhaben anderer Finanzierungsträger innerhalb 
geförderter Gesamtmaßnahmen durch die Gemeinde bei 
Vorhaben 

• die eine andere öffentliche Stelle als die Gemeinde auf 
anderer rechtlicher Grundlage durchführt oder finan-
ziert, dazu kurzfristig jedoch nicht in der Lage ist, 

• der Gemeinde oder eines Dritten anstelle der Ge-
meinde, zu deren Finanzierung eine andere öffentliche 
Stelle auf anderer rechtlicher Grundlage oder üblicher-
weise Fördermittel gewährt. 

Voraussetzung für eine solche Förderung ist, dass 

• es sich um ein durch die städtebauliche Gesamtmaß-
nahme bedingtes oder mit ihr zusammenhängendes 
Einzelvorhaben handelt, 

• die Durchführung des Einzelvorhabens im Zusammen-
hang mit der städtebaulichen Gesamtmaßnahme vor-
dringlich ist, 

• die andere Stelle schriftlich erklärt hat, 
o dass die für das Einzelvorhaben maßgebenden Fi-

nanzierungs- oder Zuwendungsvoraussetzungen 
erfüllt sind, 

o dass die gegebenenfalls erforderliche Zustimmung 
zum vorzeitigen Baubeginn erteilt wurde, 

o wann voraussichtlich die endgültigen Finanzie-
rungs- oder Fördermittel der Gemeinde zur Verfü-
gung gestellt werden, 

• das LBV dieser Förderung schriftlich im Rahmen des 
Bescheides zum Umsetzungsplan zugestimmt hat. 

Die endgültigen Finanzierungs- oder Fördermittel anderer 
Finanzierungsträger sind als städtebaulich maßnahmenbe-
dingte Einnahme zu behandeln. 

7.2 Grundsatz der Subsidiarität 

1Aufgrund der Nachrangigkeit der Städtebauförderung ent-
fällt eine Förderung der jeweiligen Einzelvorhaben nach die-
ser Richtlinie grundsätzlich dann, wenn diese durch andere 
öffentliche Haushalte gefördert werden können. 2Dasselbe 
gilt für Einzelvorhaben, die ihrer Art nach aus einem ande-
ren Förderprogramm gefördert werden könnten oder die 
eine andere öffentliche Stelle auf anderer rechtlicher Grund-
lage zu tragen verpflichtet ist oder ohne rechtliche Verpflich-
tung tatsächlich oder üblicherweise fördert. 

 

Zur Gesamtmaßnahmenfinanzierung hat die Gemeinde 
Drittmittel vorrangig einzusetzen. Hierbei sind diese nicht 
nur auf diejenigen Kostenbestandteile zu konzentrieren, die 
in der Städtebauförderung nicht förderfähig sind. 

Die Gemeinde hat vor Vorhabenbeginn umfänglich zu prü-
fen, ob die Möglichkeit besteht, Drittmittel zur Finanzierung 
eines Einzelvorhabens vorrangig einzusetzen. Im Rahmen 
des Antrags zum Umsetzungsplan hat die Gemeinde zu er-
klären, dass außer der Städtebauförderung keine andere 
Finanzierung zur Verfügung steht. 

Das bedeutet, unter o. g. Voraussetzungen sind diejenigen 
Kosten förderfähig, die nach Abzug der Mittel anderer För-
dermittelgeber, Einnahmen, die aus dem Einzelvorhaben 
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heraus erwirtschaftet werden können und Einnahmen, die 
aus Entgelten, Gebühren und Beiträgen gedeckt werden 
können, verbleiben.  

Die Gemeinde stimmt den Einsatz anderer Mittel aus öf-
fentlichen Haushalten möglichst frühzeitig in sachlicher und 
zeitlicher Hinsicht mit den betroffenen Finanzierungsträ-
gern ab. 

1. Es ist ein Clearingverfahren zwischen den beteiligten 
Zuwendungsgebern durchzuführen. Mögliche Varian-
ten:  

a. Bildung von unabhängigen Bauabschnitten:  
Diese werden separat geprüft, beschieden und abge-
rechnet.  

b. Kofinanzierung zu EFRE-Mitteln:  
Federführung liegt in der Regel bei der ILB, da sie den 
höheren Zuwendungsanteil ausreicht. Gemeinsame 
baufachliche Prüfung und Verwendungsnachweisprü-
fung, jedoch separate Verfahren.  

c. Kofinanzierung mit anderen Zuwendungsgebern:  
Federführung liegt bei dem Zuwendungsgeber mit dem 
höheren Zuwendungsanteil. Anzustreben sind gemein-
same baufachliche Prüfung und Verwendungsnachwei-
sprüfung, jedoch separate Zuwendungsverfahren.  
 

7.3 städtebaulich bedingte Mehraufwendungen 

1Besteht allerdings an der Durchführung eines Einzelvorha-
bens, welches an sich anderen Fördergebern zuzuordnen 
ist, ein erhebliches städtebauliches Interesse und sind be-
deutende städtebaulich bedingte Mehraufwendungen zu er-
warten, können hierfür ergänzend Städtebauförderungsmit-
tel eingesetzt werden. 2Die Kosten sind entsprechend dem 
jeweiligen Förderinteresse zu trennen (zum Beispiel nach 
Bau- oder Finanzierungs­abschnitten). 3Städtebaulich be-
dingte Mehraufwendungen sind der Teil der Kosten eines 
Einzelvorhabens, der sich aufgrund der Lage und der be-
sonderen städtebau­lichen Anforderungen zur Erreichung 
des Erneuerungsziels ergibt und der auch bei angemesse-
nem Einsatz von vorrangigen Finanzierungsmitteln, Eigen-
leistungen der Bauherrin oder des Bauherrn und sonstigen 
Finan­zierungsmitteln unter Berücksichtigung der nachhal-
tig ­erzielbaren Erträge nicht gedeckt werden kann. 

 

Sofern die Förderung einem anderen Fördermittelgeber zu-
zuordnen ist, entfällt grundsätzlich eine Finanzierung über 
Städtebauförderungsmittel (vgl. Pkt. 7.2).  

Besteht jedoch ein erhebliches städtebauliches Interesse 
an dem Einzelvorhaben und sind bedeutende städtebaulich 
bedingte Mehraufwendungen, die sich aus der Zielsetzung 
der Gesamtmaßnahme ergeben, zu erwarten, sind diese 
förderfähig.  

Vgl. hierzu weitere Erläuterungen im Teil B, insbesondere 
unter zu den Pkt. 10.1.a) und 12. 

7.4 Abgrenzung zu anderen Förderungen 

1Die gleichzeitige Förderung eines Gebietes in einem ähn-
lich umfassenden Förderprogramm ist in der Regel ausge-
schlossen. 2Mehrfachförderungen müssen auch im Übrigen 
auf besondere Ausnahmefälle beschränkt bleiben. 3Sie sind 
durch eine ausschließliche Zuordnung der Einzelvorhaben 
zu einzelnen Landesprogrammen zu vermeiden. 4Aus 

Ausnahmefälle müssen durch die Gemeinden in Ihrer Not-
wendigkeit gegenüber dem LBV begründet und durch das 
MIL bestätigt werden.  
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Gründen der Verwaltungsvereinfachung können unterge-
ordnete Beteiligungen anderer öffentlicher Stellen unterblei-
ben. 

7.5 Kombination mit anderen Förderungen  

1Zuwendungen anderer Stellen können in besonderen Aus-
nahmefällen zur Entlastung des gemeindlichen Mitleis-
tungsanteils eingesetzt werden, wenn eine Maßnahme 
sonst nicht finanzierbar wäre. 2Der Mitleistungsanteil der 
Gemeinde muss mindestens 10 Prozent der Gesamtkosten 
des Einzelvorhabens betragen. 

Freiwillige Leistungen unbeteiligter privater Dritter (zum 
Beispiel Stiftungen, Vereine) können der Stärkung des Ei-
genanteils der Gemeinde dienen. Sachverhalte dieser Art 
prüft die Gemeinde. 

Die Zuwendungsempfangenden sind keine „unbeteiligten 
Dritten“. 

 

Teil B: Handlungsfelder 

8.        Handlungsfeld B.1 - Vorbereitung der Gesamt-
maßnahme und Planungen 

 

1Im Rahmen der Vorbereitung der städtebaulichen Weiter-
entwicklung oder Erneuerung können die vorbereitenden 
Untersuchungen, die städtebaulichen Zielplanungen sowie 
die weiteren in § 140 Nummer 1 bis 6 BauGB genannten 
Maßnahmen gefördert werden. 2Bei allgemeinen Planungen 
ist eine anteilige Berücksichtigung der Ausgaben möglich, 
soweit sie in unmittelbarem Zusammenhang mit der städte-
baulichen Erneuerung erforderlich sind. 3Die Förderung der-
artiger Leistungen soll grundsätzlich auf bis zu 8 Prozent 
der für die Gesamtmaßnahme als förderfähig anerkannten 
Kosten begrenzt werden. 

 

8.1 

Grobcheck sowie 3-Stufen-Modell ist unter B.1 förderfähig. 
(Stufe 1: bis zu 3 Nutzungsvarianten entwickeln; Stufe 2: 
Kostenschätzung je Nutzungsvariante inklusive Ermittlung 
des notwendigen Förderbetrags; Stufe 3: Unterstützung 
der Vermarktung inklusive Investitionsverpflichtung zur 
Umsetzung des Vorhabens). 

8.2 

 Nicht förderfähig sind INSEK. 

8.3 

Für das Handlungsfeld B.1 ist von den Gemeinden im Um-
setzungsplan ein Kontingent zu benennen. 

8.4 

Planungsvorhaben können auch im Rahmen der für die 
Gesamtmaßnahme zur Verfügung stehenden Mittel eigen-
verantwortlich begonnen und durchgeführt werden. 

8.5 

Förderfähigkeit archäologischer Kosten 

a) Verwiesen wird unter B.1 StBauFR auf den § 140 
Nummer 1 bis 6 BauGB. Daraus ergibt sich, dass die 
städtebauliche Planung (Nr. 4) förderfähig ist. 

b)  Ausgeführt wird weiterhin, dass sonstige, programm-
bezogene Vorbereitungs- und Durchführungsplanun-
gen förderfähig sind. Zu den Durchführungsplanungen 
gehören auch Gutachten, die nicht den investiven Vor-
haben zuzuordnen sind. 

Daraus folgt für die Förderfähigkeit von archäologischen 
Kosten: 
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1. Archäologische Voruntersuchungen begleitend zu 
städtebaulichen Planungen (Planungen können ohne 
die archäologischen Voruntersuchungen nicht aufge-
stellt werden) gehören zur Planung und sind unter B.1 
förderfähig. 
 

2. Denkmalkonzepte und Historisches Archäologisches 
Inventar sind ebenfalls unter B.1 förderfähig. 
 

3. Archäologische Untersuchungen, die keinem investi-
ven Vorhaben zugeordnet werden können und die im 
Rahmen einer Ordnungsmaßnahme, z.B. einer „ar-
chäologischen Ersatzmaßnahme“ durchgeführt wer-
den, sind als sonstige Kosten förderfähig. „Archäolo-
gische Ersatzmaßnahme“ in dem Sinne, dass eine 
Fläche intensiver archäologisch erforscht wird und 
dafür auf die Erforschung anderer Flächen verzichtet 
wird. 
(vgl. hierzu auch Erläuterungen unter Nr. 11.6.2 der 
dynamischen Arbeitshilfe). 

4. Archäologische Untersuchungen, die einem investi-
ven Vorhaben zuzuordnen sind (z.B. Hochbaumaß-
nahme gemäß B.3, Straßenbau gemäß B.5), sind un-
ter dem Handlungsfeld B.3 bzw. B.5 förderfähig 

8.6 

Notwendige Planungen zur Unterstützung von gemeinsa-
men Entwicklungen einer interkommunalen Kooperation 
(IKK), sind förderfähig, wenn die Planungen einen direkten 
Bezug zur Durchführung der Gesamtmaßnahmen haben 
und wenn sie im Rahmen der IKK definiert und durchge-
führt werden. 

Die Aufgaben des Netzwerkes werden planungssystema-
tisch auf der Ebene der städtebaulichen Zielplanung darge-
stellt und geprüft. Die Netzwerkarbeit muss die Zielsetzun-
gen der jeweiligen Gesamtmaßnahme dem Grunde nach 
unterstützen. Die Bestätigung der Förderung erfolgt gegen-
über den Programmstädten innerhalb der jeweiligen Kon-
tingente von B.1 und B.2 mit dem jeweiligen Umsetzungs-
plan, wobei die Förderobergrenzen einzuhalten sind. 

Ausgereichte Bestätigungen (Einzelbestätigung bzw. inner-
halb des UPL) behalten ihre Gültigkeit.  

9.        Handlungsfeld B.2 – Begleitung der Gesamt-
maßnahme 

 

9.1 Vergütungen für Sanierungsträger, andere Beauf-
tragte, Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung und 
Quartiersmanagement 

 

9.1.1: 

Leistungen für Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit 
(ehem. B.2.2.1) können max. 3% betragen und werden im 
Rahmen des Umsetzungsplans jeweils als Kontingent über 
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 1Die Vergütungen sind förderfähig, soweit sie für 
Leistungen gewährt werden, die den Zielen der Wei-
terentwicklung oder Erneuerung dienen, angemes-
sen sind, den vertraglichen Vereinbarungen entspre-
chen und noch nicht durch Honorare für bestimmte 
Einzelleistungen abgegolten sind. 2Wegen der damit 
verbundenen Entlastung der Gemeindeverwaltung 
soll die Förderung der Leistungen für Sanierungsträ-
ger und Beauftragte auf bis zu 10 Prozent, die für 
Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit auf bis 
zu 3 Prozent der für die Gesamtmaßnahme als för-
derfähig anerkannten Kosten begrenzt werden.  

 

 

den gesamten Durchführungszeitraum anerkannt. Zu die-
sen 3% zählen ebenfalls touristische Leitsysteme im Sinne 
von Aufstellung von Infotafeln bzw. Wegweisern innerhalb 
der Förderkulisse. 

9.1.2: 

Sanierungsträger und Beauftragte (ehem. B.2.2.2) können 
mit max. 10% im Rahmen des Umsetzungsplanes jeweils 
als Kontingent über den gesamten Durchführungszeitraum 
anerkannt werden. 

Innerhalb der Kostenobergrenze von 10 % sind förderfähig: 

• Ausgaben für investitionsbegleitende und -steuernde 
Vorhaben, z.B. für Gebiets-, Quartiers- und Cityma-
nagement sowie den sog. „Kümmerer“ (z.B. innerhalb 
der Altbauaktivierung),  

• Personalkosten von beauftragten Externen für Steue-
rungs- und Koordinierungsaufgaben, die zentral für 
alle Programmstädte von einem Netzwerk getragen 
werden (Voraussetzung: Darstellung in Städtebauli-
cher Zielplanung). Die Bestätigung der Förderung er-
folgt gegenüber den Programmstädten innerhalb der 
jeweiligen Kontingente von B.2 mit dem jeweiligen Um-
setzungsplan, wobei die Förderobergrenzen einzuhal-
ten sind. 

Beispiele für gemeinsame Aufgaben: 

- Erfahrungsaustausch zwischen den Pro-
grammstädten 

- Abstimmung gemeinsamer Zielsetzungen und 
Qualitätsmerkmale  

- Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen 
der Öffentlichkeitsarbeit  

- Vorhaben der Mitwirkung und Beteiligung von Be-
troffenen 

- interkommunale Beratung bei Förderrecherchen 
und Antragstellungen  

- Steuerung von Gutachten, Evaluierungen, Versteti-
gungsprozessen und externen Beratungsleistun-
gen. 

• Ausgaben für die Evaluation oder beim Abschluss der 
städtebaulichen Erneuerung sind förderfähig. Hierzu 
gehören z.B.: 

-  die jährliche Aktualisierung der Karte mit den be-
gonnenen und abgeschlossenen Maßnahmen (Do-
kumentation) 

-  alle Wertgutachten, die in Vorbereitung von Be-
scheiden zum Zeitpunkt des Abschlusses der Sa-
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nierung im Sinne von § 154 (4) Satz 1 BauGB ste-
hen oder bereits vorab dazu auf der Grundlage von 
§ 154 (3) Satz 2 BauGB (Ablösevereinbarung) bzw. 
von § 154 (3) Satz 3 BauGB (Vorzeitige Festset-
zung des Ausgleichsbetrags auf Antrag) erarbeitet 
werden müssen. 

-  Vermessungsleistungen, sofern diese als Voraus-
setzung für o.g. Gutachten notwendig werden.  

-  Abschlussberichte zu Gesamtmaßnahmen    

Eine Förderung der v. g. Gutachten und Berichte im Rah-
men des Handlungsfelds B.1 kommt nicht in Betracht. 

Beachte: sonstige Vermessungsleistungen - z. B. im Rah-
men von Straßenbaumaßnahmen - sind den Kosten des je-
weiligen investiven Vorhabens zuzuordnen.   

Die anerkannten Kosten als Bezugsgröße einer Gesamt-
maßnahme umfassen den jeweiligen Programmbereich 
incl. aller Teilprogramme, z.B. Wachstum und nachhaltige 
Erneuerung (WNE) mit allen Teilprogrammen (AUF, RB, 
RSI, SSE). Die Förderung von Leistungen im Handlungs-
feld B.2 erfolgt im Programm Wachstum und nachhaltige 
Erneuerung (WNE) im Teilprogramm Aufwertung (AUF).  

9.1.3: 

Sonderregelungen SZH: 

Aufgrund der besonderen Ausrichtung dieses Programm-
bereichs dürfen bis zu max. 50 Prozent der insgesamt ein-
gesetzten Städtebauförderungsmittel gemäß dem Hand-
lungsfeld B.2 verwendet werden. 

Im Sinne der Programmstrategie „Sozialer Zusammenhalt“ 
(Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und 
Bauwesen (BMWSB), 2023) und einer ganzheitlichen Auf-
wertungsstrategie sind auch investitionsbegleitende Vorha-
ben zur Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewoh-
nerstrukturen wie zum Beispiel Koordinierungsstellen oder 
Gebietsmanagement förderfähig. 

Der Anteil investitionsbegleitender Vorhaben am Förder-
rahmen ist im Rahmen der städtebaulichen Zielplanung 
darzustellen und fortzuschreiben. 

9.2 Vergütungen für die Leistungen bildender Künstle-
rinnen und Künstler 

 1Leistungen bildender Künstlerinnen und Künstler im 
Zusammenhang mit der städtebaulichen oder bauli-
chen Erneuerung können gefördert werden. 2Die 
Aufwendungen hierfür umfassen Honorarkosten und 
Herstellungskosten (Kunstwerke und Material). 3Sie 
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sind grundsätzlich auf bis zu 2 Prozent der Bau-
werkskosten (Kostengruppen 300 und 500 gemäß 
DIN 276) zu beschränken. 

9.3          Kommunale Verfügungs- und Aktionsfonds 

1Zur stärkeren Beteiligung und Mitwirkung von Betroffenen 
kann die Gemeinde einen Fonds einrichten (Verfügungs-
fonds). 2Über die Verwendung dessen Mittel entscheidet 
ein lokales Gremium. 3Der Fonds finanziert sich in der Re-
gel bis zu 50 Prozent aus Mitteln der Städtebauförderung 
von Bund, Ländern und Gemeinden, mindestens zu 50 
Prozent aus Mitteln von Wirtschaft, Immobilien- und 
Standortgemeinschaften, Privaten oder zusätzlichen Mit-
teln der Gemeinde. 

9.3.1: 

Ein Verfügungsfonds ist nur bestätigungsfähig, wenn er in 
der städtebaulichen Zielplanung berücksichtigt ist und die 
Ziele dargestellt werden, die mit dem Verfügungsfonds er-
reicht werden sollen. Ist eine Plausibilisierung nicht mög-
lich, ist eine Aktualisierung der städtebaulichen Zielplanung 
notwendig bzw. das Kontingent nicht förderfähig. Nicht för-
derfähig innerhalb des Verfügungsfonds sind z.B. begon-
nene Vorhaben sowie Bewirtschaftungs-, Pflege- und In-
standhaltungskosten. 

Der Verfügungsfonds ist im Rahmen des Umsetzungsplans 
zu beantragen. Je nach Art der geplanten Maßnahmen ist 
eine separate Bestätigung des Verfügungsfonds in den 
Handlungsfeldern B.2, B.3 und/oder B.5 notwendig (vgl. 
Pkt. 10.1.1.2 dyn AH und Pkt. 12.8 dyn AH). Der Verfü-
gungsfonds unterliegt nicht den unter 9.1 genannten Kos-
tenobergrenzen von 3% bzw. 10%.  

Der Verfügungsfonds ist (bei Inanspruchnahme) unter Zu-
ordnung zu den Handlungsfeldern B.2, B.3 und B.5 als se-
parates, zeitlich befristetes Vorhaben im Umsetzungsplan 
und der Zwischenabrechnung darzustellen.  

Die Kofinanzierung der Städtebauförderungsmittel erfolgt 
auf der Fondsebene, d. h. die Kofinanzierungsmittel sind 
im Vorfeld in den Fonds einzustellen. Ein entsprechendes 
Vergabegremium hat darauf zu achten, dass die geförder-
ten Einzelvorhaben den festgelegten gemeinsamen Zielen 
der jeweiligen Gesamtmaßnahme entsprechen, also z.B. 
nicht nur Interessen einzelner Akteure bzw. Eigentümer zu-
gutekommen.  
 
Unter Vorbehalt des Inkrafttretens der VV 2026/2027 kön-
nen gem. VV 2026/2027 Art. 9 ab dem Programmjahr 2026 
Verfügungsfonds bis zu 65% aus Städtebauförderungsmit-
teln finanziert werden. 
 
9.3.2: 

Sonderregelungen SZH: 

Bei Bedarf ist pro Gesamtmaßnahme ein „Aktionsfonds für 
die Unterstützung von Aktionen, die von Bewohnern getra-
gen werden“ beziehungsweise für soziokulturelle Kleinst-
projekte bis zu maximal 5.000 Euro/Jahr und 500 Euro/ 
Kleinstprojekt förderfähig. Die Zielrichtung des „Aktions-
fonds“ ist in der städtebaulichen Zielplanung darzustellen 
und im Sinne der Programmintentionen des Programms 
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„Sozialer Zusammenhalt“ einzusetzen. Über die Verwen-
dung entscheidet ein zu bildendes lokales Gremium. 

Ein an das Gebietsmanagement gekoppelter „Aktions- 
fonds“ kann bis zu 100 Prozent aus Städtebauförderungs-
mitteln finanziert werden. 

Verfügungsfonds können ebenfalls mit bis zu 100% aus 
Städtebauförderungsmitteln finanziert werden. 

10.       Handlungsfeld B.3 – Baumaßnahmen,  
Modernisierung und Instandsetzung 

 

10.1 Modernisierung und Instandsetzung 

 

1Gefördert werden können Maßnahmen der Modernisierung 
und Instandsetzung im Sinne des § 177 BauGB. 2Voraus-
setzung ist, dass ein Modernisierungs- oder Instandset-
zungsgebot gemäß § 177 BauGB ergangen ist oder sich die 
Eigentümer gegenüber der Gemeinde entsprechend zur 
Durchführung bestimmter Modernisierungs- oder Instand-
setzungsmaßnahmen vertraglich verpflichtet haben (Mo-
dernisierungsvereinbarung). 

 

10.1.a): 

Voraussetzung für den Einsatz von Städtebauförde-
rungsmitteln ist, dass: 

- die Möglichkeiten vorhandener Fachförderprogramme, 
wie zum Beispiel der Wohnraumförderung, der KfW-
Programme zur Energieeffizienz, Barrierefreiheit und 
anderen, in Anspruch genommen werden (vgl. 7.2) 
und allein über diese Förderung keine angemessene 
Lösungsmöglichkeit für das Einzelvorhaben erzielbar 
ist, da unrentierliche Kosten (analog § 177 BauGB) 
verbleiben würden. Der Einsatz von Städtebauförde-
rungsmitteln ist nur für diesen unrentierlichen Baukos-
tenbestandteil zulässig, 

- bei Nichtinanspruchnahme einer möglichen Wohn-
raumförderung die Bauherrenschaft den möglichen 
Anteil der Wohnraumförderung durch unverzinsliches 
Eigenkapital selbst erbringt, 

- keine Wohnraumförderung gewährt werden kann. Der 
Nachweis hierzu ist zur gemeindlichen Förderakte zu 
nehmen und entweder zu belegen durch eine Mittei-
lung der ILB in Textform, durch Gesprächsprotokoll 
nach Beratung bei der ILB oder durch die dokumen-
tierte eigenständige Prüfung der Gemeinde anhand 
der Berechnungshilfe unrentierliche Kosten. Durch den 
Nachweis muss erkennbar sein, dass der Verzicht auf 
die Wohnraumförderung nicht darauf beruht, dass we-
sentliche Intentionen der Wohnraumförderung des 
Landes umgangen beziehungsweise außer Acht ge-
lassen werden, wie zum Beispiel:  
- die Mietpreis- und Belegungsbindung wird durch 

den Bauherrn nicht akzeptiert,  
- der geforderte Modernisierungsstandard wird nicht 

angestrebt,  
- der Bauherr beabsichtigt durch den Zuschuss von 

Städtebauförderungsmitteln lediglich den Eigen-an-
teil von in der Regel 15 Prozent (beziehungsweise 
20 Prozent) gemäß den Vorgaben der jeweiligen 
Wohnraumförderrichtlinie ganz oder teilweise zu 
umgehen.  
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Keine Wohnraumförderung kann gewährt werden, wenn 
z.B. die Einkünfte des Antragstellers und seiner im Haushalt 
lebenden Angehörigen die vorgegebenen Grenzen der 
WohneigentumInnenstadtR überschreiten. 
 

Hinweis: Die Nichtinanspruchnahme darf jedoch nicht da-
rauf beruhen, dass wesentliche Intentionen der Wohn-
raumförderung umgangen bzw. außer Acht gelassen wer-
den. 

In der Modernisierungsvereinbarung sind insbesondere 
Art, Umfang, Zweckbindungsfrist, Finanzierung und Förde-
rung der beabsichtigten Maßnahmen zu regeln.  

Es gilt eine Zweckbindungsfrist von 25 Jahren. Bei bau-
lich-investiven Vorhaben unterhalb von 26.000 Euro be-
trägt sie zehn Jahre.  

 
Die bauliche Maßnahme darf erst nach Bestätigung im 
Bescheid zum Umsetzungsplan begonnen werden.  
 
10.1.b):  
Beitrag zum Klimaschutz und zur Klimafolgenanpassung: 
 

Mit den baulichen Maßnahmen müssen erhebliche Ener-
gieeinsparungen und Reduzierungen der CO2-Emissio-
nen erreicht werden, die durch einen Energiebedarfsaus-
weis nachzuweisen sind. Die Gemeinden sollen in geeig-
neten Fällen bauliche Maßnahmen vorrangig fördern, die 
eine hohe Energieeffizienz aufweisen und/oder bei de-
nen im Bau beziehungsweise bei der Energieversorgung 
nachwachsende Rohstoffe beziehungsweise erneuer-
bare Energien (vgl. 10.1.2.2 und 10.2 Förderung von PV-
Anlagen) eingesetzt werden. In diesem Zusammenhang 
sind beispielsweise die Begrünung von Bauwerksflächen 
(Fassaden- und Dachbegrünung) auch als Einzelvorha-
ben förderfähig.   

Kosten für Kauf, Montage und Inbetriebnahme von Hei-
zungsanlagen, die ausschließlich über fossile Heizkessel 
betrieben werden, sind nicht mehr förderfähig. Bezüglich 
Ausnahmen und weiterhin förderfähiger Heizungsanla-
gen sowie Dokumentationspflichten ist das Rundschrei-
ben des LBV 3/01/2025 vom 12.02.2025 zu beachten. 

 

10.1.c): 

Sonderregelungen für Kulissen, die auf Grundlage § 172 
Abs. 1 Nr. 1 BauGB gefördert werden: 

Gebäude mit geschichtlicher, künstlerischer beziehungs-
weise städtebaulicher Bedeutung genießen bei Modernisie-
rung und Instandsetzung Vorrang. Die Gemeinde soll die 
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Prioritäten bei der Modernisierung und Instandsetzung die-
ser Gebäude mit der zuständigen Denkmalbehörde erör-
tern und auf dieser Grundlage eine Gesamtstrategie für die 
Erhaltung der historischen Baustruktur im Sinne des Städ-
tebaulichen Denkmalschutzes formulieren.  
 

10.1.1 Förderfähige Ausgaben 

 

1Die Ausgaben müssen im Hinblick auf die Erhöhung des 
Gebäudewertes und die Nutzungsdauer des Gebäudes un-
ter Berücksichtigung seiner städtebaulichen Bedeutung und 
Funktion vertretbar sein. 2Bei Gebäuden von geschichtli-
cher, künstlerischer oder besonderer städtebaulicher Be-
deutung können auch entsprechend notwendige Mehraus-
gaben einbezogen werden. 3Die einzusetzenden Städte-
bauförderungsmittel sollen in der Regel 2 000 Euro 
brutto/m2 Wohn- beziehungsweise Nutzfläche nicht über-
schreiten. 

 

10.1.1.1: 

Förderfähig sind Ausgaben für die Beseitigung von Miss-
ständen durch bauliche Maßnahmen, die entsprechend 
den städtebaulichen Erneuerungszielen notwendig sind 
und den Gebrauchswert von Gebäuden und deren unmit-
telbarem Umfeld nachhaltig zu erhöhen. Der Maßnah-
meumfang ergibt sich aus den zur Erreichung der objekt-
konkreten/grundstücksbezogenen Ziele erforderlichen Bau-
maßnahmen und kann durch die Gemeinde eigenverant-
wortlich bestimmt werden. Sofern mögliche Finanzierungs-
wege aus anderen Fachförderungen nicht in Anspruch ge-
nommen werden, muss die Gemeinde dies bei der Begren-
zung des Kostenerstattungsbetrages (KEB) bzw. der Fi-
nanzierung ihrer eigenen Einzelvorhaben berücksichtigen.  
 
Baunebenkosten sind Bestandteil des Bauvorhabens und 
innerhalb der Kostenobergrenzen förderfähig (zum Beispiel 
Planungskosten, notwendige Gutachten und Untersuchun-
gen usw.). Die Gemeinde prüft die Förderfähigkeit der Bau-
nebenkosten eigenverantwortlich.  
 
Archäologische Untersuchungen, die einem B.3 Vorha-
ben zuzuordnen sind, sind unter dem Handlungsfeld B.3 
förderfähig. 
 
Werden eigenständige Nutzungseinheiten, zum Beispiel 
abgeschlossene Wohnungen oder Läden/Gewerbeeinhei-
ten, um untergeordnete, unselbstständige Anbauten (unter 
50 Prozent Nutzfläche beziehungsweise Kubatur) erweitert, 
so sind die damit zusammenhängenden baulichen Maß-
nahmen förderfähig.  

Untergeordnete Neubauanteile sind z.B. nur unter nachfol-
genden Voraussetzungen förderfähig: 

- Sie müssen vollkommen unselbständig sein und z.B. 
die Haupterschließung durch das Hauptgebäude erfol-
gen sowie die Heizungs- und Elektroinstallation des 
Haupthauses lediglich in den Anbau „verlängert“ wer-
den. 

- Zur Erreichung der städtebaulichen Zielstellung müssen 
sie zwingend notwendig sein, z.B. zur Erhaltung von 
Denkmalen und historischen Strukturen bzw. zur Erfül-
lung von Auflagen der Denkmalpflege. 

Nicht förderfähig sind z.B. Gebäude oder Gebäudeteile, die 
sowohl aufgrund der Funktion, der denkmalpflegerischen 
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Anforderungen wie auch des Grundstückszuschnitts selb-
ständig gebaut werden könnten. Z.B. ist ein Neubau zur 
Baulückenschließung nicht förderfähig (mit Ausnahme 
10.3). 

Bei baulichen Erweiterungen und gleichzeitiger Inan-
spruchnahme der Wohnraumförderung ist durch die Ge-
meinde das Ergebnis der Prüfung der Förderfähigkeit nach 
StBauFR an die ILB zu geben. 

 
Der Abbau eines denkmalgeschützten Gebäudes zum 
Wiederaufbau unter Verwendung eines erheblichen Teils 
alter Gebäudeteile und Wiederherstellung der historischen 
Architektur ist wie eine Erneuerung förderfähig. Für die Ein-
haltung denkmalrechtlicher Belange ist die Gemeinde ver-
antwortlich.  
 
Nicht förderfähig ist die Instandhaltung (Unterhaltung), es 
sei denn, sie ist Teil einer Erneuerung (Vgl. Punkt 5.3.7). 
 
10.1.1.2: Verfügungsfonds 

Städtebauförderungsmittel können anteilig auch durch ein 
lokales Gremium mit der Zielrichtung dieses Handlungsfel-
des ausgereicht werden (sog. Verfügungsfonds).  

Der Verfügungsfonds ist unter Zuordnung zum Handlungs-
feld als separates Vorhaben im Umsetzungsplan zu bean-
tragen und in der Zwischenabrechnung (ZWA) darzustel-
len. Ein Verfügungsfonds ist im Handlungsfeld B.3 nur be-
stätigungsfähig, wenn er in der städtebaulichen Zielpla-
nung berücksichtigt und die Ziele dargestellt werden, die 
mit ihm erreicht werden sollen. Nicht förderfähig innerhalb 
des Verfügungsfonds sind z. B. begonnene Vorhaben so-
wie Bewirtschaftungs-, Pflege- und Instandhaltungskosten.  

Die Kofinanzierung der Städtebauförderungsmittel erfolgt 
auf der Fondsebene, d. h. die Kofinanzierungsmittel sind 
im Vorfeld in den Fonds einzustellen. Eine Verfahrens-
weise, in der der Verfügungsfonds 50 Prozent der Kosten 
fördert und die nicht durch den Verfügungsfonds finanzier-
ten Projektkosten vom Antragsteller aufzubringen bzw. 
nachzuweisen sind, ist nicht zulässig.  

Verfügungsfonds sind zeitlich zu befristen (i. d. r. UPL-Zeit-
raum sinnvoll).  

10.1.1.3: 

Sonderregelungen WNE – RSI: 

Förderfähig ist die stadtumbaubedingte Anpassung der so-
zialen Infrastruktur. Die förderfähigen Ausgaben der Her-
richtung eines Gebäudes der sozialen Infrastruktur für eine 
neue Nutzung können bis zu 90 Prozent gefördert werden, 
das heißt, es ist ein Bauherrenanteil von mindestens 10 
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Prozent zu leisten.  

Zur Interpretation „Herrichtung des Gebäudes der sozialen 
Infrastruktur für eine neue Nutzung“ hat der Bund ausge-
führt, dass das um genutzte Gebäude vorher nicht als sozi-
ale Infrastruktur genutzt worden sein musste. Ferner ist 
auch keine Umnutzung notwendig (Schule wird wieder 
Schule ist auch möglich, wenn Anpassung der sozialen Inf-
rastruktur im Hinblick auf Gesamtstadt erfolgt).  

 
10.1.1.4: 

Sonderregelungen WNE – SSE: 

Förderfähig ist die Sanierung von Gebäuden unter der Vo-
raussetzung, dass diese vor 1949 errichtet wurden (Altbau-
ten), von geschichtlicher, künstlerischer oder städtebauli-
cher Bedeutung und Bestandteil einer Altbauaktivierungs-
strategie (auch als Bestandteil der städtebaulichen Zielpla-
nung) sind, mit dem Ziel die historische Baustruktur zu er-
halten.  

10.1.2 Höhe der Förderung; Kostenerstattungsbetrag 

 

1Die Höhe der rechnerisch ermittelten Förderung ist maxi-
mal auf den Kostenanteil begrenzt, den die Gemeinde den 
Eigentümern nach § 177 Absatz 4 und 5 BauGB im Fall ei-
nes Modernisierungsgebots zu erstatten hätte (Kostener-
stattungsbetrag).  

 

2Nummer 5.2 Satz 4 kann entsprechend angewandt wer-
den.  

 

3Die pauschale Förderung muss in ihrer Höhe ausreichend 
sein, um die Wirtschaftlichkeit des Gebäudes zu gewähr-
leisten. 

 

   

10.1.2.1: 
    

Die Erstattung der Kosten, die einem Hauseigentümer im 
Zusammenhang mit der Durchführung städtebaulicher Ge-
samtmaßnahmen entstehen, ist generell beschränkt auf 
den Umfang, den er im Sinne der Regelung in § 177, Abs. 
4 und 5 BauGB als Eigentümer nicht selbst zu finanzieren 
hat. 
 
Vorrangiges Ziel bei der Vorbereitung und Umsetzung 
städtebaulicher Maßnahmen ist die Beseitigung der dorti-
gen städtebaulichen Mängel und Missstände im öffentli-
chen Interesse. Je umfassender die Problemursache mit 
Gebäuden im privaten Eigentum verknüpft ist – und diese 
beispielweise durch ihre Beschaffenheit und / oder ihren 
Zustand eine Beeinträchtigung des Straßen- oder Ortsbil-
des darstellen, desto größer ist die Notwendigkeit, aus öf-
fentlichem Interesse direkten Einfluss auf die weitere Ent-
wicklung dieser Gebäude als Einzelvorhaben im Rahmen 
der Umsetzung der Gesamtmaßnahme zu nehmen. 
 
Insbesondere unter diesem Gesichtspunkt oder weil ein 
Gebäude oder eine bauliche Anlage erneuerungsbedürftig 
ist und wegen ihrer städtebaulichen, insbesondere ge-
schichtlichen oder künstlerischen Bedeutung im öffentli-
chen Interesse erhalten bleiben soll, bietet die Städte-
bauförderung anlog zu § 177, (4) und (5) BauGB eine Mög-
lichkeit zur Abwendung entsprechender Gebote durch die 
Erstattung solcher Kostenanteile. 
 
Bei der Konkretisierung des Erstattungsumfangs hat die 
Gemeinde den Umfang der berücksichtigten baulichen 
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Maßnahmen auf das erforderliche, nicht ursächlich durch 
den Eigentümer zu tragende Maß zu beschränken. Ande-
rerseits sind bei deren Finanzierung vorrangig die Erträge 
einzusetzen, die mit der modernisierten oder instand ge-
setzten baulichen Anlage bei ordentlicher Bewirtschaftung 
nachhaltig erzielt werden können. 
     

 
10.1.2.2: 
     

Erneuerung privater oder konfessioneller Gebäude 
Die Gemeinde fördert die Erneuerung privater oder konfes-
sioneller Gebäude durch die Gewährung eines Kostener-
stattungsbetrages. Grundlage für dessen Berechnung ist 
eine fachgerecht erstellte Kostenaufstellung auf der Grund-
lage der DIN 276 in der vom Land Brandenburg eingeführ-
ten Fassung sowie die Anwendung allgemein eingeführter 
Kostenrichtwerte (z.B. BKI-Kennwerte des Baukosteninfor-
mationszentrums deutscher Architektenkammern).  
Den Kostenerstattungsbetrag berechnet die Gemeinde in 
geeigneter Weise für den Einzelfall unter Berücksichtigung 
von Fremdkapital, Drittmitteln und zu erzielenden Einnah-
men. Bei der Ermittlung der unrentierlichen Kosten sind 
ausschließlich marktkonforme Parameter anzusetzen. 
 

Die förderfähigen Ausgaben reduzieren sich bzw. der Kos-
tenerstattungsbetrag ist um 10% zu reduzieren, wenn 
keine angemessene und zumutbare Instandsetzung im 
Sinne einer zumindest vorgenommenen wirksamen und 
nachweisbaren Sicherungsmaßnahme erfolgte, obwohl 
diese möglich war. Unerheblich ist dabei, seit wann die ak-
tuellen Eigentumsrechte an dem Gebäude bestehen (gilt 
auch für die Erneuerung von privaten oder konfessionellen 
Gebäuden und Gebäuden im Eigentum der Gemeinde so-
wie Errichtung, Änderung und Erneuerung von Gemeinbe-
darfs- und Folgeeinrichtungen). 

 
Zur Vereinfachung des Verfahrens kann die Gemeinde un-
ter Verzicht auf eine detaillierte Berechnung des Kostener-
stattungsbetrages eine Förderung unter Verwendung von 
Pauschalsätzen von bis zu 40 Prozent Städtebauförde-
rungsmittel vornehmen (analog § 177 Absatz 4 Satz 4 
BauGB). In diesem Fall ist der Einsatz der Städtebauförde-
rungsmittel grundsätzlich auf die Gebäudehülle (baulich 
konstruktiver Teil) zu begrenzen. Ist eine darüberhinausge-
hende Förderung vorgesehen, ist eine Kostenerstattungs-
betragsberechnung vorzunehmen.  
Die pauschale Förderung erfolgt unabhängig von der ge-
planten Nutzung. Der Ausschluss rentierlicher Kosten ist in 
der gemeindlichen Förderakte nachzuweisen. Ebenso ist 
eine Begründung der Kommune für die Entscheidung zum 
Einsatz von Städtebauförderungsmitteln und die Ermittlung 
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des Kostenerstattungsbetrages- bzw. des pauschalen För-
derbetrags zu der gemeindlichen Förderakte zu nehmen.  
 
Bei Gebäuden, die wegen ihrer geschichtlichen, künstleri-
schen oder städtebaulichen Bedeutung erhalten bleiben 
sollen, vor allem bei denkmalgeschützten Gebäuden, kön-
nen unter Verzicht auf eine detaillierte Berechnung des 
Kostenerstattungsbetrages im Einzelfall bis zu 55 Prozent 
Städtebauförderungsmittel eingesetzt werden (analog § 
177 Absatz 4 Satz 4 BauGB). 
 
Wenn Wohnraumförderung in Anspruch genommen wird, 
ist die Anwendung der Pauschalen zur Sicherung der ver-
bleibenden unrentierlichen Kosten unzulässig.  
 
Eigenkapital des Bauherrn 
Es ist ein marktübliches Eigenkapital der Bauherren anzu-
setzen. Ein in Aussicht stehender Zuschuss aus Städte-
bauförderungsmitteln darf nicht dazu verwendet werden, 
den zumutbaren Eigenkapitalanteil ungerechtfertigt abzu-
senken. Das Eigenkapital des Bauherrn ist bei der Kosten-
erstattungsbetragsberechnung von den förderfähigen Aus-
gaben abzusetzen. 
 

Bei Nichtinanspruchnahme einer möglichen Wohnraumför-
derung durch den Bauherrn kann der Anteil der Wohn-
raumförderung nicht mit Städtebauförderungsmitteln finan-
ziert werden, d.h. gefördert wird ausschließlich der Spitzen-
finanzierungsbetrag. 

Bei der Ermittlung des Spitzenfinanzierungsbetrags mittels 
Kostenerstattungsbetragsberechnung ist entsprechend der 
Vorgabe eines „unverzinslichen Eigenkapitals“ folgendes zu 
beachten: Für den Finanzierungsanteil, den der Eigentümer 
in Höhe der nicht in Anspruch genommenen Wohnraumför-
derung freiwillig selbst aufbringt, können keine Kosten be-
rücksichtigt werden, die bei einer Fremdfinanzierung dieses 
Finanzierungsanteils anfallen (keine Verzinsung dieses Ei-
genanteils in der KEB und auch keine Berücksichtigung 
diesbezüglicher Finanzierungskosten).  
 
 
Die Grundsätze der Nr. 10.1.b) (Beitrag zum Klimaschutz 
und zur Klimafolgenanpassung) sind entsprechend anzu-
wenden. Jedoch werden PV-Anlagen auf Gebäude im pri-
vaten Eigentum ausschließlich im Rahmen der Spitzenfi-
nanzierung im Zusammenhang mit der Wohnraumförde-
rung als Teil des Gesamtvorhabens gefördert, wenn trotz 
etwaiger Einnahmen ein unrentierlicher Anteil der Wirt-
schaftlichkeitsberechnung der ILB ermittelt wird. Selbiges 
gilt für die Erneuerung von Gebäuden im Eigentum der Ge-
meinde (vgl. 10.1.2.3). 
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10.1.2.3: 

Erneuerung von Gebäuden im Eigentum der Gemeinde 

gemäß Punkt 10.4 Satz 2 

Lediglich zur Vereinfachung des Verfahrens kann die Ge-
meinde unter Verzicht auf eine genaue Berechnung des 
Kostenerstattungsbetrages für das Einzelobjekt pauschal 
bis zu 60 Prozent Städtebauförderungsmittel einsetzen 
(analog § 177 Absatz 4 Satz 4 BauGB). 

Die pauschale Förderung erfolgt unabhängig von der ge-
planten Nutzung. Eine Übernahme rentierlicher Kostenbe-
standteile ist auszuschließen. 

Bei Gebäuden, die wegen ihrer geschichtlichen, künstleri-
schen oder städtebaulichen Bedeutung erhalten bleiben 
sollen, vor allem bei denkmalgeschützten Gebäuden, kön-
nen bis zu 85 Prozent Städtebauförderungsmittel einge-
setzt werden. 

Die Grundsätze der Nr. 10.1.b) (Beitrag zum Klimaschutz 
und zur Klimafolgenanpassung) sind entsprechend anzu-
wenden. 

10.1.2.4: 

Sonderregelungen SZH:  

Bei der Ermittlung des Kostenerstattungsbetrags kann auf 
die Anrechnung von Miet- oder sonstigen Einnahmen wie 
zum Beispiel Bewirtschaftungserlöse im Rahmen der Ge-
samtertragsberechnung verzichtet werden, wenn die Ein-
nahmen vergleichsweise gering sind und sie zur Erweite-
rung des Nutzungsangebots der geförderten Einrichtung 
unmittelbar eingesetzt werden.  
Der Nachweis, z.B. durch Gemeinnützigkeitsbescheinigung 
vom Finanzamt (bzw. vorläufigen Bescheinigung über die 
Steuerbegünstigung), ist zur gemeindlichen Förderakte zu 
nehmen. Gemeinnützigkeitsbescheinigung wird (rückwir-
kend) ausgestellt, wenn:  
- Einnahmen erzielt werden, die als geringfügig anzuse-

hen sind 
- die Einnahmenerzielung zur Art der gemeinnützigen 

Tätigkeit notwendigerweise dazugehört.  
 

10.2 Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen 

 

1Die Errichtung oder Änderung von Gemeinbedarfs- und 
Folgeeinrichtungen im Sinne des § 148 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 BauGB kann gefördert werden, soweit 

 

 
Errichtung, Änderung und Erneuerung von Gemeinbe-
darfs- und Folgeeinrichtungen 
Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen im Sinne des § 
148 BauGB sind öffentlichen Zwecken dienende bauliche 
Anlagen und Einrichtungen, die eine Gemeinde (oder ein 
durch diese beauftragten Träger) aus ihrem konkreten Auf-
gabenbereich heraus und mit Begründung durch die Ge-
samtmaßnahmenzielsetzungen errichtet, ändert oder er-
neuert, um die soziale, kulturelle oder verwaltungsmäßige 
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- diese zur Erreichung des Weiterentwicklungs- oder 
Erneuerungsziels erforderlich sind, 

- die Gemeinde selbst oder Dritte an ihrer Stelle Träger 
der Einrichtung sind und 

- die Gesamtkosten auch bei angemessenem Einsatz 
von Eigenleistungen und Fremdmitteln sowie sonsti-
gen Finanzierungsmitteln unter Berücksichtigung 
nachhaltig erzielbarer Erträge nicht gedeckt werden 
können. 

 

2Diese Voraussetzungen liegen nicht vor, wenn die Gemein-
bedarfs- und Folgeeinrichtungen auch ohne Durchführung 
einer städtebaulichen Erneuerung errichtet oder geändert 
werden müssten oder wenn keine gemeindliche Aufgabe 
vorliegt. 3Soweit eine Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtung 
nicht nur der Erfüllung des Erneuerungszweckes dient, kön-
nen die Ausgaben grundsätzlich nur anteilig berücksichtigt 
werden (vergleiche Nummer 5.3.5). 4Einem Neubau ist die 
Modernisierung oder Instandsetzung von Gebäuden, insbe-
sondere denen, die wegen ihrer städtebaulichen, geschicht-
lichen oder künstlerischen Bedeutung erhalten werden sol-
len, vorzuziehen. 

 

Betreuung der Einwohner und Einwohnerinnen zu verbes-
sern. Dazu gehören zum Beispiel Altenbegegnungsstätten, 
kommunale Verwaltungsgebäude und andere Gebäude mit 
Publikumsverkehr, wie zum Beispiel Rathaus, Stadtbüche-
rei, Versammlungsräume und Begegnungsstätten. (Be-
achte pauschaler Abzug für unterlassene Instandsetzung). 
 
Es sind die entsprechenden fachbezogenen Förderinstru-
mente für z.B. Schulen, Kindergärten oder Kinderbetreu-
ungseinrichtungen zu nutzen. Eine Berücksichtigung sol-
cher Einrichtungen im Rahmen der Städtebauförderung 
kommt regelmäßig nur für städtebaulich bedingte Mehrauf-
wände in Betracht (vgl. Pkt. 7.3). 
Der besondere Bezug zur Städtebaulichen Gesamtmaß-
nahme ist im Rahmen der städtebaulichen Zielplanung her-
auszustellen.  
 
Bei Verlagerung z.B. von Infrastruktureinrichtungen von au-
ßerhalb sind die externen finanziellen Vorteile zu berück-
sichtigen (z.B. Verkaufserlöse etc.).  
 
Bei 10.2 stehen öffentlichen Zwecken dienende bauliche 
Anlagen und Einrichtungen im Vordergrund der Betrach-
tung, unabhängig von den Eigentumsverhältnissen. Die 
Gemeinde muss für die Einhaltung der entsprechenden 
Zweckbindung sowie Zweckbindungsfrist (i.d.R. 25 Jahre) 
sorgen. Dabei muss die Schaffung, Änderung oder Erneue-
rung der Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen den Ziel-
setzungen der Gesamtmaßnahme entsprechen. 
 
Bei Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen (z.B. Schule 
oder KITA) erfolgt die Förderung der zugehörigen Freiflä-
chen unter 10.2 der StBauFR, wenn die Freiflächen dem 
Zweck der Einrichtung dienen und insofern dem 10.2 Vor-
haben zugehörig sind. Eine Zuordnung zu B.5 der 
StBauFR ist in diesen Fällen nicht zulässig. 
 
Neubauten von Gemeinbedarfs- und Folgereinrichtungen 
sind ausnahmsweise auch außerhalb von bestehenden In-
nenstadtensembles förderfähig, wenn sie  
- durch geeignete Verfahren qualifiziert  
- der städtebaulichen Verbesserung dienen  
- von ihnen keine funktionsschwächende Wirkung auf 

andere städtische Quartiere ausgehen 
- die beabsichtigten Nutzungen mit entsprechenden Be-

darfen konzeptionell hinterlegt sind  
- nachgewiesen ist, dass keine andere Finanzierungs-

möglichkeit besteht.  
 
Im begründeten Einzelfall ist ein Einsatz von Städtebauför-
derungsmitteln bei Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtun-
gen auch außerhalb geförderter Gesamtmaßnahmen unter 
der Voraussetzung zulässig, dass sie überwiegend durch 
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Einwohner, die innerhalb der Fördergebietskulisse leben, 
genutzt werden.  
 
Förderfähig sind die Ausgaben für die Errichtung, Ände-
rung und Erneuerung von Gemeinbedarfs- und Folgeein-
richtungen im Aufgabenbereich der Gemeinde abzüglich 
von Fachförderungen bzw. Zuschüssen anderer öffentli-
cher Stellen (zum Beispiel der Denkmalpflege, des Kreises 
sowie Eigenanteilen von beauftragten Trägern) für die Bau-
maßnahme, sofern diese abgestimmter Bestandteil der 
städtebaulichen Erneuerungsziele ist.  

Der Einsatz von Städtebauförderungsmitteln kann für bauli-
che Maßnahmen pauschal mit einem Anteil von bis zu 80 
Prozent erfolgen. Bei denkmalgeschützten Gebäuden kön-
nen bis zu 100 Prozent Städtebauförderungsmittel einge-
setzt werden. Hinweis: Diese Regelung gilt nicht für Vorha-
ben im WNE- Teilprogramm Rückführung der städtischen 
Infrastruktur (RSI)). 

 

Weiterhin ist, die Installation einer Eigenverbrauchs-Pho-
tovoltaikanlage (PV) und eines dazugehörigen Stromspei-
chers förderfähig. Voraussetzung für die Förderung von 
Photovoltaikanlagen ist:  

- Deren Installation im Rahmen einer (energetischen) 
Modernisierung bzw. beim Neubau eines Gebäudes 
erfolgt, d. h. die alleinige Nachrüstung von stromer-
zeugenden sowie stromspeichernden Anlagen als 
Einzelvorhaben ist, ausgeschlossen.   

- dass die Ausgaben auch bei angemessenem Einsatz 
von Eigenleistungen, Fremdmitteln, sonstigen Finan-
zierungsmitteln sowie anderer Förderungen (vgl. 7.2 
Subsidiaritätsprinzip sowie 10.1.a)) unter Berücksich-
tigung nachhaltig erzielbarer Einnahmen nicht ge-
deckt werden können. 

- dass die PV-Anlage auf den Strombedarf des Gebäu-
des ausgelegt wird, sodass der erzeugte Strom vor-
rangig im Gebäude genutzt werden kann (Eigenver-
brauch). 

- Sofern der erzeugte Strom teilweise oder vollständig 
eingespeist wird, sind entsprechende Einnahmen ei-
genständig von der Gemeinde zu ermitteln und inner-
halb der städtebaulichen Gesamtmaßnahme einzu-
setzen. Diese Verpflichtung endet mit Ablauf der 
Zweckbindungsfrist. Die jährliche Nachweispflicht en-
det mit der Vorlage der Abrechnung für die Gesamt-
maßnahme. 
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Die Grundsätze der Nr. 10.1.b) (Beitrag zum Klimaschutz 
und zur Klimafolgenanpassung) sind entsprechend anzu-
wenden. 
 

10.3 Neubebauung und Ersatzbauten 

 

1Bei Neubebauung und Ersatzbauten im Sinne des  
§ 148 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 BauGB setzt die Förde-
rung ein unabweisliches städtebauliches Interesse zur Si-
cherung der Weiterentwicklungs- oder Erneuerungsziele 
voraus. 2Die Förderung ist auf den städtebaulich bedingten 
Mehraufwand entsprechend Nummer 7.3 Satz 3 zu be-
schränken. 3Die nicht gedeckten Kosten sind in einer (ver-
gleichenden) Wirtschaftlichkeitsberechnung nachzuweisen. 

4Die Grundsätze der Nummer 10.1 sind entsprechend anzu-
wenden. 

 

 

    

10.3.1: 
    

Neubauten sind grundsätzlich nur förderfähig, wenn 
keine vorhandenen Gebäude oder Gebäudeteile zu einer 
angemessenen Umnutzung zur Verfügung stehen. Sie sind 
nur insoweit förderfähig, als sie auch der städtebaulichen 
Verbesserung dienen und nachzuweisen ist, dass keine 
andere Finanzierungsmöglichkeit besteht. 
Zu untergeordneten Neubauanteilen s. 10.1.1 
 
10.3.2: 

 Innerhalb von Gesamtmaßnahmen, die nach Pkt. 6.1.5 ge-
fördert werden, sind Neu- und Ersatzbauten grundsätzlich 
nicht förderfähig. 

Sonderregelungen IKK: 

Auch für eine Förderung von Neu- und Ersatzbauten muss 
nachgewiesen werden, dass diese bezogen auf eine ge-
meindeübergreifende Daseinsvorsorge langfristig erforder-

lich sind. Die Grundlagen bilden eine gemeindeübergrei-
fende, kooperationsumfassende Bestandsbilanzierung und 
eine gemeinsame städtebauliche Zielplanung.  
 

10.4 Sonstige Baumaßnahmen 

 

1Gefördert werden können im Zusammenhang mit Baumaß-
nahmen auch Maßnahmen zum Ausgleich im Sinne des § 
1a Absatz 3 BauGB, soweit sie auf den Grundstücken 
durchgeführt werden, auf denen Eingriffe in Natur und 
Landschaft zu erwarten sind im Sinne von § 148 Absatz 2 
Satz 2 BauGB. 2Baumaßnahmen, die die Gemeinde unter 
den Voraussetzungen des § 148 Absatz 1 Satz 1 Nummer 
2 BauGB anstelle des Eigentümers durchführt, können ge-
fördert werden, wenn sonst die Erneuerungsziele nicht zu 
erreichen sind. 3Zu diesen Maßnahmen gehören insbeson-
dere Gemeinschaftsanlagen und private Freiflächen in Blo-
ckinnenbereichen. 

 

 
Voraussetzung für die Förderung solcher Baumaßnah-
men ist, dass:  
- die Baumaßnahme zwingend notwendig ist, um die 

städtebauliche Erneuerung zügig weiterzuführen oder 
abzuschließen,  

- nur durch einen Selbsteintritt der Gemeinde die recht-
zeitige Durchführung des Vorhabens gesichert ist.  

- Finanzierungskosten sind nicht förderfähig. 
 
Aufgrund des fehlenden Gebietsbezugs zur Gesamtmaß-
nahme sind Ausgleichszahlungen an Flächenagenturen 
grundsätzlich nicht förderfähig. 
 
Bei Veräußerung des Objekts vor Abschluss der Gesamt-
maßnahme ist der Erlös als städtebaulich bedingte Ein-
nahme zu behandeln (vgl. Nummer 17). 

 

11.         Handlungsfeld B.4 – Ordnungsmaßnahmen Die Durchführung der Ordnungsmaßnahmen ist Aufgabe 
der Gemeinde (§ 147 BauGB). 

Voraussetzung für die Förderung gegenüber Dritten ist, 
dass mit der Ordnungsmaßnahme noch nicht begonnen 
wurde, die betroffene Eigentümerin beziehungsweise der 



Seite 33 von 64 

StBauFR 2021 

Dynamische Arbeitshilfe 

Erläuterungen und Auslegungen können durch künftige 
überholt und gestrichen werden. 

betroffene Eigentümer sich vorher vertraglich gegenüber 
der Gemeinde verpflichtet hat, bestimmte Ordnungsmaß-
nahmen unter Vereinbarung einer angemessenen Zweck-
bindungsfrist durchzuführen oder ein Sicherungs- oder Be-
räumungsgebot ergangen ist. 

Für die Durchführung von Ordnungsmaßnahmen außer-
halb von förmlich festgelegten Sanierungsgebieten können 
Städtebauförderungsmittel eingesetzt werden, soweit durch 
sie kein bleibender Gegenwert erlangt wird (§ 164 Absatz 2 
Nr. 2 BauGB).  

 

11.1 Erwerb von Grundstücken  

11.1.      Förderbarer Grunderwerb 

 

1Gefördert werden kann nur der Erwerb von Grundstücken 
und Rechten an Grundstücken aufgrund entsprechenden Ver-
trages oder gesetzlicher Vorschriften (insbesondere des Bau-
gesetzbuches), soweit er für die Weiterentwicklung oder Er-
neuerung unmittelbar erforderlich ist. 

 

 

Zum Wertausgleich siehe Nr. 17.4. 

 

Der Erwerb von Grundstücken mit dem Ziel des Abrisses 
eines aufstehenden Denkmals in Folge ist nicht förderfähig, 
auch wenn das Grundstück wieder bebaut werden soll (s. 
Nr. 5.3.10). 
Grunderwerbe erfolgen jeweils auf Grundlage eines Ver-
kehrswertgutachtens. Der Kaufpreis hat dem gutachterlich 
festgestellten Verkehrswert zu entsprechen, dies gilt bei 
der Entschädigung des Substanzverlustes entsprechend. 

11.1.2    Förderfähige Ausgaben 

 

1Förderfähig ist der tatsächlich erforderliche Aufwand, um 
die Verfügungsgewalt zu erhalten. 2Hierzu zählen 

 

- der Kaufpreis oder die Entschädigung ein-
schließlich der Gebäude und sonstigen Anlagen 
bis zur Höhe des Verkehrswertes, 

- die zwingend anfallenden Nebenkosten. 

 

Zu den Nebenkosten zählen zum Beispiel Grunderwerb-
steuer, Gerichts- und Notarkosten, Maklerprovisionen, Ver-
messungskosten, Kosten für Wertermittlungen und amtli-
che Genehmigungen sowie von Bodenuntersuchungen zur 
Beurteilung des Grundstückswerts. 

 

Sonderregelungen WNE-Teilprogramm SSE: 

Förderfähig ist der Erwerb durch Städte und Gemeinden 
zur Sanierung und Sicherung von Gebäuden, die vor 1949 
errichtet wurden (Altbauten), von geschichtlicher, künstleri-
scher oder städtebaulicher Bedeutung und Bestandteil ei-
ner Altbauaktivierungsstrategie (auch als Bestandteil der 
städtebaulichen Zielplanung) sind. 

11.1.3 Zwischenfinanzierung des Grunderwerbs 

 

1Sollen Grundstücke neuen Nutzungen zugeführt werden 
und ist hierzu ein Zwischenerwerb erforderlich, ist die För-
derung regelmäßig auf die Ausgaben für die Zwischenfinan-
zierung bis zur Konkretisierung der Nutzungsabsichten, in 
der Regel jedoch auf längstens fünf Jahre, zu beschränken. 

 

11.1.4  Bereitstellung von Grundstücken Beachte Nr. 17.4.3 (Wertausgleich) 
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1Die Förderung eines Grunderwerbs scheidet aus, soweit 
die Gemeinde für den beabsichtigten Weiterentwicklungs- 
oder Erneuerungszweck geeignete Grundstücke oder ent-
sprechendes Tauschland selbst besitzt (Bereitstellungs-
pflicht). 

11.2 Bodenordnung 

 

1Förderfähig sind die Ausgaben für Einzelvorhaben, die 
nach den Bestimmungen des Städtebaurechts zur rechtli-
chen oder tatsächlichen Neuordnung der Grundstücke ent-
sprechend den Weiterentwicklungs- oder Erneuerungszie-
len durchgeführt werden. 2Dies gilt auch für die Ausgaben 
bei einer entsprechenden vertraglichen Regelung. 

 

11.3  Umzug von Bewohnern (d/w/m) und Betrieben  

 

1Förderfähig sind die Ausgaben für Umzug von Bewohnern 
und Betrieben. 2Hierzu gehören die umzugsbedingten Aus-
gaben, die der Gemeinde 

 

- durch eine vertragliche oder gesetzliche Verpflich-
tung zur Entschädigung entstehen, insbesondere 
bei der Verwirklichung des Sozialplans (§ 180 
BauGB), bei der Aufhebung von Miet- oder Pacht-
verhältnissen (§ 185 BauGB) oder im Rahmen des 
Härteausgleichs (§ 181 BauGB), oder 

- für die Unterbringung in Zwischenunterkünften so-
wie die Entschädigung für andere, umzugsbe-
dingte Vermögensnachteile verbleiben, soweit 
diese Vermögensnachteile nicht bereits bei der 
Entschädigung für den Rechtsverlust berücksich-
tigt werden. 

 

3Dies gilt auch für Umzüge, die im Zusammenhang mit ge-
förderten Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnah-
men stehen. 

 

Förderfähigkeit von Kosten für die Herrichtung von Ersatz-
wohnraum: 

Förderfähig sind die Kosten für notwendige mietereigene 
Einbauten und Ausstattungselemente in den neuen Woh-
nungen zur Herstellung eines gleichwertigen Standards wie 
in der „alten“ Wohnung unter Berücksichtigung des Zeit-
werts bei mietereigenen Einbauten, die nach erfolgter Ab-
stimmung mit dem Vermieter zulässig gewesen waren. 

Eine Anerkennung der Kosten setzt entsprechend vorlie-
gende Rechnungen und Zahlungsbelege voraus. 

Personalkosten z. B. der Gemeinde oder der Wohnungsun-
ternehmen sind nicht förderfähig. 

Kosten des Eigentümers der Wohnung für die Instandhal-
tung (Unterhaltung) zur Erreichung eines zur Vermietung 
geeigneten Zustandes sind nicht förderfähig (siehe auch 
Nr. 5.3.7). 

 

Sonderregelungen WNE-Teilprogramm Rückbau 

Im Rahmen der Kostenobergrenze sind Umzugskosten als 
Bestandteil der „Aufwendungen für die Freimachung von 
Wohnungen“ förderfähig (siehe Rundschreiben des LBV 
Nr. 3/08/2009 vom 08.09.2009). Eine Anerkennung der 
Kosten setzt entsprechend vorliegende Rechnungen und 
Zahlungsbelege voraus. 

Personalkosten z. B. der Gemeinde oder der Wohnungsun-
ternehmen sind nicht förderfähig. 

 

Umzugskosten sind auch im Rahmen des Teilprogramms 
Aufwertung förderfähig. 

Hierauf wurde nochmals gesondert im Strategiepapier des 
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MIL „Weiterentwicklung der Stadtumbaustrategie im Land 
Brandenburg“ (Dialog Stadtumbau vom Juli 2017) hinge-
wiesen. 

11.4 Verlagerung oder Änderung von Betrieben 

 

1Die Verlagerung oder Änderung der von der Weiterentwick-
lung oder Erneuerung betroffenen gewerblichen oder land- 
und forstwirtschaftlichen Betriebe kann zur Erreichung der 
Erneuerungsziele gefördert werden, soweit Erlöse, Ent-
schädigungen und Förderungen aufgrund anderer rechtli-
cher Grundlagen zusammen mit angemessenen Eigen- und 
Fremdmitteln zur Finanzierung nicht ausreichen (Grundsatz 
der Spitzenfinanzierung). 2Die Spitzenfinanzierung muss er-
forderlich sein, um eine besondere Härte vom Betrieb abzu-
wenden, insbesondere um eine ernsthafte Bedrohung der 
betrieblichen Existenz zu vermeiden. 3Die Notwendigkeit 
der Spitzenfinanzierung ist durch entsprechende Gutachten 
nachzuweisen und eingehend zu begründen. 

 

3 Gutachten sind zur gemeindlichen Förderakte zu nehmen 
und dem LBV nur auf Verlangen vorzulegen. 

11.5  Freilegung von Grundstücken  

 

1Zu den förderfähigen Ausgaben der Freilegung gehören 
die notwendigen Maßnahmen, mit denen die bauliche oder 
sonstige Nutzung von Grundstücken vorbereitet wird. 

2Hierzu gehört auch der Rückbau von Wohngebäuden bei 
strukturellem Leerstand und ohne Nutzungsalternativen so-
wie der dazu gehörenden Infrastrukturanlagen. 3Im Übrigen 
können Entschädigungen oder Wertverluste gefördert wer-
den, die die Gemeinde für die Beseitigung baulicher Anla-
gen zu übernehmen hat. 

 

11.5.1: 

 

Bei einer erneuten Nutzung von Flächen, die zuvor mit 
Städtebaufördermitteln freigelegt wurden, ist das Rund-
schreiben des LBV 3/04/2024 vom 10.12.2024 zur „Wie-
dernutzung von Rückbauflächen außerhalb von Sanie-
rungsgebieten“ zu beachten. 

Der Abbruch von Denkmalen ist nicht förderfähig (siehe Nr. 
5.3.10). 

Zur Definition von Denkmalen vgl. § 2 (2) BbgDSchG. 
Dazu zählen gemäß § 2 (2) Nr. 2 BbgDSchG auch Denk-
malbereiche. 

Für Gebäude oder technische Anlagen in Denkmalberei-
chen kann im Einzelfall ein Ausnahmeantrag zur Förde-
rung des Abrisses an das LBV gestellt werden, wenn die 
Gebäude keinen Denkmalwert haben und sie nicht zum 
Denkmalwert eines Denkmalbereichs beitragen. 

Der Ausnahmeantrag ist im Rahmen des Antrags auf Be-
stätigung des Umsetzungsplans zu stellen. 

 

11.5.2: 

Sonderregelungen WNE-Teilprogramm Rückbau 

11.5.2.1: 

Förderfähig ist der Rückbau leerstehender, dauerhaft nicht 
mehr benötigter Wohngebäude oder Wohngebäudeteile. 
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Zu Wohngebäuden gehören auch die Gewerbeflächen in 
überwiegend, das heißt zu mehr als 50 Prozent, zum 
Wohnen genutzter Gebäude. 

Förderfähig ist der Abriss von Wohngebäuden, die auf-
grund ihres Zustandes einer Wohnnutzung dienen könn-
ten. Im Rahmen des WNE-Rückbauprogramms ist ein Ab-
riss von Ruinen nicht förderfähig. Ob Gebäude einen rui-
nösen Zustand haben, muss durch die Gemeinde im Rah-
men einer plausiblen bautechnischen Bewertung festge-
stellt werden und diese zu ihren Akten nehmen. 

Die Förderung erfolgt bis zu einer Förderobergrenze von: 

Bei Zuwendungsbescheiden ab Programmjahr 2020: 

- 110 Euro/m² rückzubauender Wohn-/Gewerbefläche. 

Unter Vorbehalt des Inkrafttretens der VV 2026/2027 
bei Zuwendungsbescheiden ab Programmjahr 2026: 

- 140 Euro/m² rückzubauender Wohn-/Gewerbefläche. 

 

Bei der Berechnung des maximalen Förderbetrages kön-
nen Gewerbeflächen berücksichtigt werden, sofern das 
Gebäude überwiegend zum Wohnen genutzt wird. 

Im Rahmen der Rückbauförderung sind förderfähig: 

- Aufwendungen für die Freimachung von Wohnungen, 
- Aufwendungen für den Rückbau unmittelbar (Abriss-

kosten), 
- Aufwendungen für eine einfache Herrichtung des 

Grundstücks zur Wiedernutzung, dazu zählt insbeson-
dere die Begrünung. 

 

Dazu zählen ebenfalls die Kosten der baufachlichen Prü-
fung als Nebenkosten des Einzelvorhabens. 

 

Zur Förderfähigkeit von Kosten für die Herrichtung von Er-
satzwohnraum siehe Erläuterungen in der dynamischen 
Arbeitshilfe zu Nr. 11.3. 

  

11.5.2.2: 

Der Rückbau von vor 1919 errichteten Gebäuden in stra-
ßenparalleler Blockrandbebauung (Vorderhäuser) oder 
anderen das Stadtbild prägenden Gebäuden sowie der 
Rückbau von denkmalgeschützten Gebäuden und Ruinen 
ist nicht förderfähig. 
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11.5.2.3: 

Die Zweckbindungsfrist bei Flächen, auf denen der Rück-
bau von Wohnungen gefördert wurde, beträgt 25 Jahre 
(vgl. Erläuterungen der dynamischen Arbeitshilfe zu Pkt. 14 
StBauFR 2021).  Die Zweckbindungsfrist bezieht sich auf 
die mit der städtebaulichen Zielplanung (Stadtumbaustrate-
gie) gesetzte Zielstellung für die Rückbauflächen. Die städ-
tebauliche Zielplanung ist mit dem Land als Fördergrund-
lage abzustimmen (s. 13.1). 

 

11.5.3 

Sonderregelungen WNE-Teilprogramm Rückführung der 
städtischen Infrastruktur (RSI) 

Förderfähig ist die stadtumbaubedingte Rückführung der 
städtischen Infrastruktur sowohl im Bereich der sozialen 
als auch der technischen Infrastruktur. 

Gefördert werden die förderfähigen Ausgaben 

- des Rückbaus der technischen Infrastruktur bis zu 50 
Prozent, 

- des Rückbaus eines Gebäudes der sozialen Infrastruk-
tur bis zu 90 Prozent,  

das heißt, es ist ein Bauherrenanteil von mindestens 50 
Prozent beziehungsweise 10 Prozent zu leisten. 

Sofern keine förmliche Festlegung als Sanierungsgebiet 
erfolgt, ist zur Ermittlung der förderfähigen Kosten der An-
passung der technischen Infrastruktur die analoge Anwen-
dung des § 150 BauGB möglich und eine entsprechende 
Erstattungsleistung unrentierlicher Anpassungskosten ge-
genüber dem Leistungsträger förderfähig. 

11.6 Sonstige Ordnungsmaßnahmen 

 

1Förderfähig sind, soweit nicht bereits anderweitig berück-
sichtigt, die im Zusammenhang mit Ordnungsmaßnahmen 
entstehenden 

 

- Aufwendungen, die die Gemeinde nach § 150 
BauGB für die Änderung öffentlicher Versorgungs-
einrichtungen zu erstatten hat, 

- Ausgaben, die die Gemeinde einem Eigentümer 
aufgrund eines Vertrages nach § 146 Absatz 3 
BauGB (unter Beachtung eines möglichen Vor-
teilsausgleichs) zu erstatten hat, 

11.6.1: 

Ordnungsmaßnahmenkontingent: 

Ein Kontingent für kleinere, die Sanierung begleitende 
Ordnungsmaßnahmen kann im Rahmen des Umsetzungs-
planes pauschal bis zu einer maximalen Höhe von 150 
000 Euro zuwendungsfähige Gesamtkosten aufgenom-
men werden. Die Vorhaben des Ordnungsmaßnahmen-
kontingents müssen sich aus der städtebaulichen Zielpla-
nung ableiten. 

Der Rückbau von vor 1919 in straßenparalleler Blockrand-
bebauung errichteten Altbauten oder stadtbildprägender 
Gebäude sowie der Rückbau von Denkmalen sind über 
das Ordnungsmaßnahmenkontingent nicht förderfähig. 

Zum Rückbau von Denkmalen und Gebäuden in Denk-
malbereichen siehe auch Erläuterungen zu Nr. 11.5. 
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- Entschädigungen, soweit durch sie kein bleibender 
Gegenwert erlangt wird (§ 164a Absatz 2 Nummer 
2 BauGB), 

- Ausgaben für den Härteausgleich im Sinne von  
§ 181 BauGB und sonstige von der Gemeinde zu 
tragende Ausgaben zur Verwirklichung des Sozi-
alplanes (zum Beispiel Entschädigung nach § 185 
BauGB),  

- Ausgaben für die Bereitstellung von Flächen und 
die Durchführung von Maßnahmen zum Ausgleich 
im Sinne des § 1a Absatz 3 BauGB, soweit sie ge-
mäß § 9 Absatz 1a BauGB an anderer Stelle den 
Grundstücken, auf denen Eingriffe in Natur und 
Landschaft zu erwarten sind, ganz oder teilweise 
zugeordnet sind im Sinne von § 147 Satz 2 
BauGB, 

- sonstigen Ausgaben für weitere Maßnahmen, die 
erforderlich sind, damit Baumaßnahmen durchge-
führt werden können (§ 147 Nummer 5 BauGB). 

 

Die Gemeinden prüfen in eigener Verantwortung die ord-
nungsgemäße Verwendung des Ordnungsmaßnahmen-
kontingents. 

 

11.6.2: 

Förderfähigkeit archäologischer Kosten: 

Archäologische Untersuchungen, die keinem investiven 
Vorhaben zugeordnet werden können und die im Rahmen 
einer Ordnungsmaßnahme, z. B. einer „archäologischen 
Ersatzmaßnahme“ durchgeführt werden, sind unter Nr. 
11.6 förderfähig (vgl. hierzu auch Erläuterungen unter Nr. 
8.1.5 der dynamischen Arbeitshilfe). „Archäologische Er-
satzmaßnahme“ in dem Sinne, dass eine Fläche intensi-
ver archäologisch erforscht wird und dafür auf die Erfor-
schung anderer Flächen verzichtet wird. 

Auch bauvorbereitende archäologische Untersuchungen 
als gebündelte Ausgleichsmaßnahme für eine Baufläche, 
deren Wiederbebauung Sanierungsziel ist, sind gemäß 
Nr. 11.6 StBauFR 2021 förderfähig.  

 

11.6.3: 

Zur Förderfähigkeit von Kosten für Altlastenbeseitigungen 
(unter Berücksichtigung des Verursacherprinzips, vgl. Nr. 
5.3.6): 

Die Beseitigung von Altlasten (im Sinne des § 2 Abs. 5 
BBodSchG) ist förderfähig, sofern es sich um notwendige 
Maßnahmen zur Vorbereitung der baulichen oder sonsti-
gen Nutzung von Grundstücken mit besonderer städte-
baulicher Bedeutung handelt, die der Gemeinde entste-
hen. 

Voraussetzung für eine Förderung ist, dass die Wiedernut-
zung des Grundstücks absehbar ist und zeitnah erfolgen 
soll.  

 

11.6.4: 

Zu „sonstigen Ausgaben für weitere Maßnahmen, die er-
forderlich sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt wer-
den können (§ 147 Nr. 5 BauGB)“: 

Eine Sicherung zum Schutz der Bausubstanz und Schutz 
vor weiterem Verfall des Gebäudes ist zulässig, wenn die 
Baumaßnahme (B.3) in der Regel absehbar ist, diese aber 
nicht unmittelbar beginnen kann. Die Sicherung dient nicht 
der Kostenreduzierung für eine eventuell sich anschlie-
ßende Sanierung. 
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Sofern eine Kommune im Rahmen des UPL-Antrages den 
Einsatz von Städtebauförderungsmitteln für eine Siche-
rungsmaßnahme als Ordnungsmaßnahme (B.4) vorsieht, 
ist dem LBV gegenüber im Rahmen der Beantragung 
der Bestätigung des Umsetzungsplans eine entspre-
chende Erklärung dazu abzugeben: 
 

• Es handelt sich um ein Gebäude mit geschichtlicher, 
künstlerischer oder städtebaulicher Bedeutung, das 
Bestandteil einer mit MIL/LBV abgestimmten städte-
baulichen Zielplanung ist. 

• Das Gebäude steht leer und unterliegt keiner Nutzung. 

• Die notwendige Sicherungsmaßnahme (bspw. Dach-
fläche abplanen oder reparieren, Regenschutzanlagen 
provisorisch herstellen, schadhaften Putz bzw. ab-
sturzgefährdete Außenwandverkleidungen abschla-
gen/demontieren, Fenster und Hauseingänge proviso-
risch verschließen, Abstützung einsturzgefährdeter 
Bauteile, Beseitigung schwammbefallener Hölzer, kon-
struktive Maßnahmen zur Gewährleistung der Standsi-
cherheit) dient nicht der Nutzbarmachung des Gebäu-
des, sondern ausschließlich dem Substanzerhalt bzw. 
der Verhinderung des weiteren Verfalls. 

• Der Eigentümer/die Eigentümerin ist nicht in der Lage 
(finanziell oder kooperativ), die Maßnahmen selbst 
durchzuführen und/oder nicht bereit, das Gebäude zu 
veräußern. 
oder 
es handelt sich um eine privat nutzbare Liegenschaft 
im Treuhandvermögen, deren spätere Veräußerung 
geplant ist, oder eine Liegenschaft im kommunalen Ei-
gentum mit später vorgesehener öffentlicher Nutzung. 

 
Darüber hinaus ist zu beachten: 

• Es wird kein bleibender Gegenwert erlangt (die Maß-
nahmen sind dauerhaft unrentierlich). 

• Es gilt der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Spar-
samkeit. 
 

Sollte das gesicherte Objekt innerhalb der Zweckbindungs-
frist saniert werden, ist von der Gemeinde festzustellen, ob 
die geförderten Sicherungsmaßnahmen zu Kostenreduzie-
rungen bei der Sanierung geführt haben. In diesem Fall 
sind diese bei einer Sanierung ohne den Einsatz von Städ-
tebauförderungsmitteln zu ermitteln und der Gesamtmaß-
nahme wieder zuzuführen bzw. bei einer Sanierung mit 
Städtebauförderungsmitteln erfolgt eine Reduzierung der 
förderfähigen Kosten bei der entsprechenden B.3-Maß-
nahme.  
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11.6.5: 

Die Kosten zur Erlangung der Kampfmittelfreigabe sind un-
ter folgenden Voraussetzungen förderfähig:  

- die Beseitigung der Kampfmittel ist erforderlich, um die 
Baumaßnahmen i. R. der Gesamtmaßnahme umzu-
setzen und somit die Sanierungsziele zu erreichen, 

- der Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Bran-
denburg lehnt die Durchführung und Finanzierung der 
Beseitigung schriftlich begründet ab,  

- eine anderweitige Finanzierung dieser Ordnungsmaß-
nahme ist ausgeschlossen. 

 

11.6.6: 

Sonderregelungen WNE-Teilprogramm SSE 

Förderfähig ist die Sicherung von Gebäuden, die vor 1949 
errichtet wurden (Altbauten), von geschichtlicher, künstle-
rischer oder städtebaulicher Bedeutung und Bestandteil 
einer Altbauaktivierungsstrategie (auch als Bestandteil der 
städtebaulichen Zielplanung) sind. 

12.         Handlungsfeld B.5 - Herstellung und Ände-
rung von Erschließungsanlagen und Freiflä-
chen 

 

1Förderfähig sind die Ausgaben für die Herstellung neuer 
oder die Änderung vorhandener Erschließungsanlagen, so-
weit die Erschließungsmaßnahmen zur Erreichung der Wei-
terentwicklungs- oder Erneuerungsziele erforderlich und die 
Ausgaben von der Gemeinde zu tragen sind sowie gegebe-
nenfalls Kosten für archäologische Maßnahmen und soweit 
keine andere Förderung in Anspruch genommen werden 
kann. 2Die Förderung ist auf den städtebaulich bedingten 
Mehraufwand zu beschränken (vergleiche Nummer 7.3 
Satz 3). 3Zu den förderfähigen Erschließungsanlagen gehö-
ren insbesondere die örtlichen öffentlichen Straßen, Wege, 
Plätze und Grünanlagen (grüne Infrastruktur), öffentliche 
Spielplätze, öffentliche Stellplätze, Anlagen zum städtebau-
lichen Lärmschutz. 

 

12.1 förderfähige Kosten 

Förderfähige Kosten sind die Kosten der städtebaulich be-
dingten Mehraufwendungen.  

Städtebaulich bedingte Mehraufwendungen sind der Teil 
der Kosten eines Einzelvorhabens, der sich aufgrund der 
Lage und der besonderen städtebaulichen Anforderungen 
zur Erreichung des Erneuerungsziels ergibt und der auch 
bei angemessenem Einsatz von vorrangigen Finanzie-
rungsmitteln, Eigenleistungen des Bauherrn und sonstigen 
Finanzierungsmitteln unter Berücksichtigung der nachhal-
tig erzielbaren Erträge nicht gedeckt werden kann vgl. Pkt. 
7.3 Satz 3). 

Das bedeutet, diejenigen Kosten sind förderfähig, die 
nach Abzug der pauschalen KAG-Ersatzleistungen bzw. 
der „Spitzabrechnung“; eventueller Mittel anderer Förder-
mittelgeber und Einnahmen, die über Entgelte, Gebühren 
oder Beiträge erzielt werden können, verbleiben. 

Soweit im Folgenden nicht anderes bestimmt ist, sind die 
förderfähigen Kosten für Erschließungsanlagen und Frei-
flächen im öffentlichen Raum bzw. innerhalb des Zweck-
bindungszeitraums öffentlich gewidmeter Flächen inklu-
sive Baunebenkosten und der Kosten der baufachlichen 
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Prüfung, die in der städtebaulichen Gesamtmaßnahme lie-
gen, in voller Höhe, im Übrigen, soweit sie der städtebauli-
chen Gesamtmaßnahme dienen, zu 50 Prozent förderfä-
hig.  

Zu den förderfähigen Kosten gehören u. a. auch die not-
wendigen Erdarbeiten und der Unterbau, die Kosten der 
Oberflächenentwässerung und Gestaltung der Oberflä-
chen einschließlich Beleuchtung, Möblierung, Begrünung 
und die erforderlichen Anpassungsmaßnahmen sowie er-
forderliche Aufwendungen zur Sicherstellung barrierefreier 
Nutzbarkeit.  

12.2 Erschließungsanlagen 

Zu den Erschließungsanlagen gehören: örtliche öffentliche 
Straßen, Wege, Plätze und öffentliche Stellplätze  

12.2.1 

Bei Anlagen der Straßenentwässerung sind nur die An-
teile (Berechnung über die Flächenanteile) förderfähig, die 
der Gebietsentsorgung dienen.  

12.2.2 

Stellplätze sind im Sinne dieser Richtlinie öffentlich, wenn 
sie tatsächlich von jeder Person genutzt werden können 
und diese Nutzungsmöglichkeit langfristig gesichert ist, z. 
B. durch einen Bebauungsplan, straßenrechtliche Wid-
mung oder Vertrag (in der Regel mit dinglicher Sicherung) 
zwischen der Gemeinde und der Eigentümerin / dem Ei-
gentümer der Anlage.  

Als städtebaulich maßnahmenbedingter Bedarf an öffentli-
chen Stellplätzen der städtebaulichen Gesamtmaßnahme 
werden bis zu 50 Prozent der öffentlichen und privaten 
Stellplätze im Erneuerungsgebiet anerkannt, die bei einer 
erstmaligen Bebauung des Gebiets entsprechend den 
städtebaulichen Erneuerungszielen auf Grundlage der ört-
lichen Stellplatzsatzung herzustellen wären.  

Die Erklärung der Gemeinde zur Einhaltung des Grenz-
wertes von 50 Prozent muss spätestens zur Abrechnung 
des Vorhabens von der Gemeinde zu den Akten genom-
men und auf Verlangen der Bewilligungsstelle vorgelegt 
werden. 

Parkhäuser und Tiefgaragen für den motorisierten Individu-
alverkehr sind grundsätzlich nicht förderfähig. 

12.2.3 

Zur Unterstützung der Nutzung von Angeboten des Um-
weltverbundes sind notwendige investive Maßnahmen (z. 
B. überdachte oder nicht überdachte Stellplatzanlagen für 
Fahrräder) förderfähig. Dabei ist ein integrierter Ansatz zu 
beachten, d h. vorhandene Ressourcen sind zu unterstüt-
zen und zu ergänzen (z. B. Kombination mit öffentlichen 
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Einrichtungen und sonstigen Standorten, die sich aus der 
angestrebten Verbesserung der Innenstadterreichbarkeit 
ergeben).  

Entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip der Städtebauför-
derung sind Fördermittel Dritter vorrangig einzusetzen. 
Dies gilt insbesondere bei Park & Ride-Angeboten zur An-
bindung an überörtliche ÖPNV-Anbindungen. 

 

12.2.4 

Zur Unterstützung der Nutzung von Elektrofahrrädern sind 
notwendige investive Maßnahmen (z. B. überdachte oder 
nicht überdachte Stellplatzanlagen für E-Bikes inkl. Lade-
möglichkeiten für Akkus) förderfähig. Dabei ist ein integrier-
ter Ansatz zu beachten, d h. vorhandene Ressourcen sind 
zu unterstützen und zu ergänzen (z. B. Kombination mit öf-
fentlichen Einrichtungen und sonstigen Standorten, die sich 
aus der angestrebten Verbesserung der Innenstadterreich-
barkeit ergeben).  

Eine alleinige Förderung der investiven Maßnahmen zur 
Unterstützung der Nutzung von Elektrofahrrädern ist nicht 
möglich.  

 

12.3 Freiflächen 

Zu den Freiflächen gehören: Parkflächen, Grünanlagen, 
gestaltete Treffpunkte für Bewohnerinnen und Bewohner 
wie öffentliche Gärten, Spiel- und Aktionsflächen, Wasser-
läufe, Wasserflächen, öffentliche Spielplätze sowie Anla-
gen und Vorkehrungen gegen Naturgewalten und schädli-
che Umwelteinwirkungen, insbesondere vor Hitze und 
Lärm. 

12.3.1 

Freiflächen, insbesondere Treffpunkte für Bewohnerinnen 
und Bewohner, sind im Sinne dieser Richtlinie öffentlich, 
wenn sie tatsächlich von jeder Person genutzt werden kön-
nen und diese Nutzungsmöglichkeit langfristig gesichert ist, 
z. B. durch einen Vertrag (in der Regel mit dinglicher Si-
cherung) zwischen der Gemeinde und der Eigentümerin / 
dem Eigentümer der Anlage.  

 

12.4 sonstige Anlagen 

Zudem gehören auch damit im Zusammenhang stehende 
sonstigen Anlagen dazu: wie Zuleitungen von Elektrizität, 
Gas, Wasser oder Wärme, zur Ableitung von Abwässern 
und zur Beseitigung fester Abfallstoffe.  

Kosten für Ersatz und Änderung grundstücksbezogener 
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Ver- und Entsorgungsanlagen (z. B. Wasserversorgungs-
leitungen und Abwasserkanäle) sind bis zu 50 Prozent för-
derfähig, wenn sie durch die städtebauliche Gesamtmaß-
nahme bedingt sind und die zu ersetzende Anlage bei line-
arer Abschreibung noch einen Restwert haben.  

12.5 Sonderbauwerke 

Förderfähige Sonderbauwerke zur Herstellung und Ände-
rung von Erschließungsanlagen und Freiflächen in Baulast 
der Gemeinde sind:  

• Anlagen der Straßenentwässerung (z. B. Regenwass-
ersammelkanal, Regenrückhaltebecken, Regenwas-
servorbehandlungsanlagen und Pumpwerke), deren 
Herstellung und Erneuerung für die Funktionsfähigkeit 
der Erschließungsanlagen und Freiflächen notwendig 
sind  

• Bautechnisch notwendige Stützmauern sowie Stadt-
mauern 

• Brücken- und Tunnelbauwerke 

• Städtebauliche Mehraufwendungen für technische, 
selbst nicht förderfähige Anlagen (z. B. Gestaltung und 
städtebauliche Integration von notwendigen Umformer-
stationen, oberirdischen Pumpstationen, Verteiler-
schränken der Telekom) 

• Öffentliche Spiel- und Aktionsflächen und öffentliche 
Sport- und Freizeitflächen 

• Öffentlich zugängliche Toilettenanlagen 

• Kunstobjekte im öffentlichen Raum sowie künstleri-
scher Mehraufwand 

Die o. g. Aufzählung der Sonderbauwerke ist abschlie-
ßend.  

12.5.1 

Bei den Sonderbauwerken der Straßenentwässerung han-
delt sich um „zusätzlich“ notwendige Bauwerke zur Stra-
ßenentwässerung. Diese Sonderbauwerke haben in der 
Regel eine großräumigere Funktion im Vergleich zu den 
reinen Oberflächenentwässerungsanlagen. Flächenent-
wässerungen über die reine Entwässerung der Straßenflä-
chen hinaus sind zu 100% förderfähig, wenn sich diese 
Flächen innerhalb der städtebaulichen Gesamtmaßnahme 
befinden (z. B. Regenwassermengen der angrenzenden 
Dachflächen). Werden Flächen außerhalb der städtebauli-
chen Gesamtmaßnahme entwässert, reduziert sich der 
förderfähige v. H. Satz um den entsprechenden Anteil der 
außerhalb der Fördergebietskulisse zu entwässernden 
Flächenanteil.  

12.5.2 
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Sonderbauwerke, die für das Ziel der Gesamtmaßnahme 
unerlässlich sind, die aber aus nachvollziehbaren Grün-
den nicht vollständig innerhalb der städtebaulichen Ge-
samtmaßnahme liegen bzw. ausgeführt werden, können 
ebenfalls vollständig den Kosten der Gesamtmaßnahme 
zugeordnet werden.  

12.5.3 

Kosten für die Herstellung und Änderung von o. g. Son-
derbauwerken sind vollständig förderfähig.  

12.5.3.1 

Selbstständige Sonderbauwerke sind als gesonderte Ein-
zelvorhaben durch die Gemeinde in den Umsetzungsplan 
aufzunehmen und durch das LBV entsprechend zu bestä-
tigen. 

12.5.3.2 

Unselbständige Sonderbauwerke, z. B. Anlagen zur Stra-
ßenentwässerung, Stützmauern in einem Straßenbauvor-
haben, sind nicht gesondert im Umsetzungsplan zu bean-
tragen. Sie sind nachvollziehbar in der Schlussrechnungs-
prüfung darzustellen und abzurechnen.  

12.6 touristische Leitsysteme 

Touristische Leitsysteme sind im Rahmen eines konkreten 
investiven Vorhabens der Gestaltung des öffentlichen 
Raums im Handlungsfelds B.5 förderfähig. 

12.7 archäologische Kosten 

Zu den förderfähigen archäologischen Kosten gehören die 
durch Auflagen der Denkmalpflege notwendigen Aufwen-
dungen bezüglich der archäologischen Untersuchungen, 
Begleitung und Dokumentation bei der Herstellung und 
Änderungen von Erschließungsanlagen und Freiflächen.  

Archäologische Kosten sind bezogen auf die städtebauli-
che Gesamtmaßnahme im Rahmen des im letzten Umset-
zungsplan abgestimmten Prozentsatzes förderfähig. Bei 
laufenden städtebaulichen Gesamtmaßnahmen wurde der 
förderfähige Vomhundertsatz den Gemeinden mit einem 
separaten Schreiben mitgeteilt. Dieses ist weiterhin gültig.  

12.8 Verfügungsfonds 

Städtebauförderungsmittel können anteilig auch durch ein 
lokales Gremium mit der Zielrichtung dieses Handlungsfel-
des ausgereicht werden (sog. Verfügungsfonds).  

Der Verfügungsfonds ist unter Zuordnung zum Hand-
lungsfeld als separates Vorhaben im Umsetzungsplan zu 
beantragen. Ein Verfügungsfonds ist im Handlungsfeld 
B.5 nur bestätigungsfähig, wenn er in der städtebaulichen 
Zielplanung berücksichtigt und die Ziele dargestellt wer-
den, die mit ihm erreicht werden sollen. Nicht förderfähig 
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innerhalb des Verfügungsfonds sind z. B. begonnene Vor-
haben sowie Bewirtschaftungs-, Pflege- und Instandhal-
tungskosten.  

Die Kofinanzierung der Städtebauförderungsmittel erfolgt 
auf der Fondsebene, d. h. die Kofinanzierungsmittel sind 
im Vorfeld in den Fonds einzustellen. Eine Verfahrens-
weise, in der der Verfügungsfonds 50 Prozent der Kosten 
fördert und die nicht durch den Verfügungsfonds finanzier-
ten Projektkosten vom Antragsteller aufzubringen bzw. 
nachzuweisen sind, ist nicht zulässig.  

 

12.9 Kontingent für kleinteilige Vorhaben im Bereich    
der Klimafolgenanpassung 

Im Rahmen eines pauschal zu bestätigenden Kontingents 
können Städtebauförderungsmittel für kleinteilige Einzel-
vorhaben der Klimafolgenanpassung im öffentlichen 
Raum, auch unabhängig von einer umfassenden Herstel-
lung oder Änderung von Erschließungsanlagen und Frei-
flächen eingesetzt werden, sofern die mit dem Klimafol-
genanpassungskontingent durchgeführten Vorhaben im 
Einklang mit der abgestimmten städtebaulichen Zielpla-
nung bzw. den Zielen der Gesamtmaßnahme stehen. 

Das Kontingent ist unter Zuordnung zum Handlungsfeld 
B.5 als separates Vorhaben im Umsetzungsplan zu bean-
tragen. 

Die kleinteiligen Einzelvorhaben des Kontingents müssen 
mindestens zur Erreichung eines der Ziele  

• Entsiegelung 

• Begrünung 

• Verschattung 

• Anpassung an Starkregen 

• Schaffung von Aufenthaltsqualitäten unter Berücksich-
tigung der Folgen des Klimawandels 

dienen. Diese Liste ist abschließend.  

Insbesondere folgende Einzelvorhaben dienen zur Errei-
chung dieser Ziele. Hierbei handelt es sich um eine bei-
spielhafte Aufzählung: 

• Entsiegelung 
- Oberflächenentsieglungen von Stellplätzen, Markt-

plätzen, Wegen etc. 
- Baumscheibe auf bisherigem Stellplatz (im Sinne 

einer dauerhaften Umnutzung) 
- Versickerungsfläche 
- Grüner Gully 

 

• Begrünung 
- Trockenheitsangepasste Neuanpflanzungen 
- bodendeckende Neuanpflanzungen 
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- Begrünung von Straßenrändern, Verkehrsinseln, 
Blumenbeete, Plätzen 

 

• Verschattung 
- Anpflanzungen von Bäumen etc. 
- fest verankertes, ganzjähriges Stadtmobiliar (bspw. 

Sonnensegel, begrünte Pergola, Durchwegung, 
Pavillon) 

- bauliche Verschattungsmöglichkeiten 
 

• Anpassung an Starkregen 
- Zisterne 
- Rigolen 
- Versickerungsmulden 

 

• Schaffung von Aufenthaltsqualitäten unter Berücksich-
tigung der Folgen des Klimawandels 
- Bänke und Spielplätze im Schattenbereich 
- Informationstafeln/Hinweisschilder (bspw. zur UV-

Belastung, kühlen Orten etc.) 
- Trinkbrunnen 
- Armkneippbecken für öffentliche Plätze 
- Wasserspielplätze 
- Wasserspiele/Fontäne 

Das Kontingent kann pauschal bis zu einer maximalen 
Höhe von 200.000 € zuwendungsfähigen Gesamtkosten 
(B/L/K) für den Zeitraum eines Umsetzungsplans von 3 
Jahren angesetzt werden. 

In der Regel dürfen die mit dem Kontingent finanzierten 
Einzelvorhaben den Wert von 26.000 Euro an förderfähi-
gen Gesamtkosten nicht übersteigen. Begründete Aus-
nahmen sind zulässig, wenn es sich bspw. um einen grö-
ßeren Beschaffungsauftrag handelt für mehrere kleinteili-
gere Vorhaben (bspw. Bäume inklusive der Bepflanzung, 
mehrere fest verankerte Bänke etc.). Das Kontingent von 
200.000 Euro darf nicht durch lediglich ein Vorhaben aus-
geschöpft werden. 

Kleinteilige Einzelvorhaben des Kontingents sind aus-
schließlich innerhalb der Gebietskulissen der Städte-
bauförderung und im öffentlichen Raum förderfähig. Pkt. 
12.3.1 gilt analog. 

Die Kommune muss in ihrer gemeindlichen Förderakte do-
kumentieren, welche Vorhaben (differenziert nach Be-
standteil des Vorhabenkataloges und zusätzlich) mit wel-
chem Ziel/Zielen und zu welchen Kosten über das Kontin-
gent finanziert worden sind. Die Dokumentation muss für 
eine Auswertung durch das Land von der Kommune be-
reitgestellt werden können. 
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12.10 Zweckbindungsfrist 

Es gilt eine Zweckbindungsfrist von 25 Jahren. Bei bau-
lich-investiven Vorhaben unterhalb von 26.000 Euro be-
trägt sie 10 Jahre.   

 

Teil C: Förderverfahren 

13.      Antrag, Programmaufstellung und Begleitung 
der Gesamtmaßnahmen; 
Inhaltliche Abstimmung der geplanten Gesamt-
maßnahme 

 

 

1Die Vorbereitung des jeweiligen nächsten Programmjahres 
der Städtebauförderung beginnt mit der jährlichen, landes-
weiten Ausschreibung der Programme durch das für Stadt-
entwicklung zuständige Ministerium des Landes Branden-
burg. 

 

2Die Ausschreibung kann bei Bedarf zusätzliche Informatio-
nen enthalten, insbesondere zu programmspezifischen und 
programmübergreifenden Anforderungen, den Förder-
schwerpunkten oder zu Antragsterminen und Antragsunter-
lagen. 

 

 

Voraussetzung für die Gewährung der Zuwendung ist, 
dass die städtebauliche Gesamtmaßnahme in ein Pro-
gramm der Städtebauförderung aufgenommen ist.  

Die Städtebauförderung ist grundsätzlich auf eine mittelfris-
tige Unterstützung ausgerichtet und erfolgt deshalb in der 
Regel mit mehrjährigen Zuwendungen in mehreren Pro-
grammjahren. Insofern handelt es sich bei der Antragstel-
lung überwiegend um Folgeanträge für laufende Gesamt-
maßnahmen.  

Dieses Verfahren gilt auch für städtebauliche Gesamtmaß-
nahmen, die vor Inkrafttreten dieser Richtlinie in ein Pro-
gramm der Städtebauförderung aufgenommen worden 
sind.  

Die Gemeinde beantragt die Förderung bzw. die Förde-
rungsfortsetzung von städtebaulichen Gesamtmaßnahmen 
in der Regel bis zum 30. Oktober eines Jahres für das da-
rauffolgende Programmjahr – außer, das MIL hat in seiner 
landesweiten Ausschreibung der Programme einen ande-
ren Antragstermin benannt.  

13.1 Erstantrag und -beratung 

 

 1Geförderte städtebauliche Gesamtmaßnahmen, deren 
einheitliche Vorbereitung im öffentlichen Interesse liegt, 
werden während ihrer zügigen Umsetzung durch die Ge-
meinde von dem für Stadtentwicklung zuständigen Ministe-
rium des Landes Brandenburg sowie LBV inhaltlich beglei-
tet. 2Hierzu kann die Gemeinde auf der Grundlage der öf-
fentlichen Ausschreibung eines Programmjahres der Städ-
tebauförderung einen Erstantrag beim LBV als zuständiger 
Bewilligungsbehörde einreichen. 

 

3Anträge zur Städtebauförderung sind über die zuständige 
Kommunalaufsichtsbehörde beim LBV einzureichen. 

13.1.1 

Als Antragsunterlagen für einen Erstantrag sind mindes-
tens einzureichen:  

• ein gesamtstädtisches integriertes Entwicklungskon-
zept (INSEK) – vgl. auch Pkt. 4 

• im Fall der Förderung einer gemeindeübergreifenden 
Zusammenarbeit muss das INSEK auch diesen ge-
meindeübergreifenden Zusammenhang darstellen und 
zwischen den kooperierenden Gemeinden abgestimmt 
sein, 

• ein Eckpunktepapier mit Darstellung der städtebauli-
chen Missstände sowie der zu deren Beseitigung / 
Verminderung vorgesehenen städtebaulichen Vorha-
ben 
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4Der Erstantrag der Gemeinde umfasst mindestens, in Form 
eines Eckpunktepapiers, die Darstellung der städtebauli-
chen Missstände im betrachteten Maßnahmengebiet sowie 
die zu deren Beseitigung oder Verminderung vorgesehenen 
städtebaulichen Vorhaben als Abstimmungsgrundlage für 
die aufzustellende Zielplanung der Gesamtmaßnahme. 

 

5Der Erstantrag zur Förderung einer städtebaulichen Ge-
samtmaßnahme wird durch das LBV insbesondere anhand 
übergeordneter Planungen wie zum Beispiel den Festle-
gungen der Landesplanung und der Regionalplanung, des 
INSEK der Gemeinde im Zusammenhang mit der einzu-
reichenden ersten Kosten- und   
Finanzierungsübersicht geprüft. 

 

6Das LBV erörtert das Prüfergebnis mit der Gemeinde in Ab-
stimmung mit der von der Gemeinde vorgelegten ersten 
Kosten- und Finanzierungsübersicht (§ 149 BauGB) als 
Grundlage für den nächsten jährlichen Programmvorschlag. 

 

7Die Gemeinde konkretisiert die vorgesehene städtebauli-
che Gesamtmaßnahme auf der Grundlage des aktuellen IN-
SEK sowie der mit dem LBV abzustimmenden städtebauli-
chen Zielplanung für einen Drei-Jahres-Zeitraum in der 
Form eines Umsetzungsplanes. 

 

8Auf der Grundlage dieser Prüfung kann das LBV, entspre-
chend seiner Ersteinschätzung des möglichen Förderbe-
darfs, die geplante Gesamtmaßnahme in seinem nächsten 
Programmvorschlag an das für Stadtentwicklung zustän-
dige Ministerium des Landes Brandenburg aufnehmen. 

 

9Das für Stadtentwicklung zuständige Ministerium des Lan-
des Brandenburg legt auf Grundlage der abgestimmten 
Zielplanung im Ergebnis der Erstberatung, strategischen 
Gesamtberatung oder schriftlich für die zu fördernden Ge-
samtmaßnahmen in der Regel folgende Punkte zumindest 
befristet fest: 

 

- die Abgrenzung des Förderbereichs (der vorberei-
tenden Untersuchungen beziehungsweise der Ge-
samtmaßnahme), 

- die inhaltlichen und räumlichen Schwerpunkte der 
Förderung (Förderschwerpunkte), 

Auf der Grundlage des Eckpunktepapiers erarbeitet das 
LBV ein Votum zur Aufnahme in ein Programm der Städte-
bauförderung und zur Zuordnung zu einer der drei Pro-
grammsäulen LZ, WNE bzw. SZH und übergibt dieses Vo-
tum dem MIL zur Entscheidung.  

 

13.1.2 

Nach erfolgter Entscheidung zur Programmaufnahme und 
Zuordnung zu einer der drei Programmsäulen durch das 
MIL sind im weiteren Abstimmungsprozess zwischen LBV 
und Gemeinde nach Aufforderung durch das LBV weitere, 
konkretisierende Unterlagen einzureichen:  

• eine städtebauliche Zielplanung (ggf. im Entwurf), die 
aus dem INSEK abgeleitet wurde, 

• eine (ggf. vorläufige) Kosten- und Finanzierungsüber-
sicht 

Die mit der Förderung der städtebaulichen Gesamtmaß-
nahme verfolgte Zielsetzung muss in der städtebaulichen 
Zielplanung hinreichend konkret formuliert und abgestimmt 
sein, um gemäß den Anforderungen von Bund und Land 
evaluiert werden zu können (vgl. Pkt.13.4). 

Die städtebauliche Zielplanung muss zudem die überge-
ordneten Zielsetzungen der Barrierefreiheit, der Baukultur, 
Bürgermitwirkung, Nachhaltigkeit und Energetischen Er-
neuerung sowie die Themenbereiche Klimaschutz und Kli-
mafolgenanpassung berücksichtigen bzw. ihr Erreichen si-
cherstellen und, soweit im Sinne einer stimmigen städte-
baulichen Entwicklung erforderlich, nachvollziehbar gegen-
einander abwägen. Insbesondere für den Themenbereich 
Klimaschutz und Klimafolgenanpassung sind Einzelvorha-
ben abzuleiten.  

Beschluss der Gebietsfestlegung. 

Über die Festlegung des Gebiets der Gesamtmaßnahme 
ist ein Beschluss der Gemeinde herbeizuführen. 

Sonderregelungen:  

Eine städtebauliche Gesamtmaßnahme, die als Maß-
nahme der Lebendigen Zentren durchgeführt werden soll, 
benötigt eine städtebauliche Zielplanung auf der Grundlage 
von § 142 BauGB oder § 172 Absatz 1 Nummer 1 BauGB 

Eine städtebauliche Gesamtmaßnahme, die gemäß § 171b 
BauGB als Maßnahme im Programm Wachstum und nach-
haltige Erneuerung durchgeführt werden soll, benötigt eine 
städtebauliche Zielplanung auf der Grundlage des § 171b 
Absatz 2 BauGB ggf. um eine Altbauaktivierungsstrategie 
ergänzt. 

Eine städtebauliche Gesamtmaßnahme, die gemäß § 
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- die Laufzeit der Gesamtmaßnahme (Förderzeit-
raum), 

- den Bundes- und Landesanteil am Förderrahmen 
und die grundsätzliche Förderbereitschaft zu her-
ausragenden Einzelvorhaben. 

 

10Diese Festlegungen werden schriftlich mitgeteilt. 11Für 

die weitere inhaltliche Abstimmung der geförderten Ge-
samtmaßnahmen einer Gemeinde führt das für Stadtent-
wicklung zuständige Ministerium des Landes Brandenburg 
in der Regel alle drei Jahre eine strategische Gesamtbera-
tung durch. 

 

171e BauGB als Maßnahme im Programm Sozialer Zu-
sammenhalt durchgeführt werden soll, benötigt ein ge-
bietsbezogenes, integriertes Entwicklungskonzept nach § 
171e Absatz 4 BauGB. 

Zu allen drei Programmen siehe auch die Anforderungen 
an städtebauliche Zielplanungen gemäß Internetauftritt 
des LBV. 

 

Sollten im begründeten Einzelfall bei kleineren Städten und 
Gemeinden die Voraussetzungen für eine förmliche Festle-
gung nach dem BauGB fehlen, kann die Gebietsfestlegung 
gem. VV durch Beschluss der Gemeinde erfolgen. Eine 
städtebauliche Gesamtmaßnahme, die in Form einer inter-
kommunalen Kooperation durchgeführt werden soll, benö-
tigt eine überörtliche, zwischen den beteiligten Gemeinden 
abgestimmte städtebauliche Zielplanung für die Teilgebiete 
der Gesamtmaßnahme.  

Bei einer Gesamtmaßnahme der interkommunalen Koope-
ration (IKK) ist –nach zuvor erfolgter Abstimmung der Ziel-
planung mit dem Landesamt für Bauen und Verkehr (LBV)- 
diese zusätzlich durch alle beteiligten Kommunen zu be-
schließen. Sollten im begründeten Einzelfall bei einer Ge-
samtmaßnahme der interkommunalen Kooperation die Vo-
raussetzungen für eine förmliche Festlegung nach dem 
BauGB fehlen, kann die Gebietsfestlegung gem. VV durch 
Beschluss der jeweiligen Gemeinde erfolgen. 

13.1.3 

Die Anträge werden vom LBV auf der Grundlage des IN-
SEK dahingehend geprüft, ob 

• das Vorliegen der Zuwendungsvoraussetzungen ge-
geben ist, 

• die Dringlichkeit der Gesamtmaßnahme im Hinblick 
auf die städtebauliche Situation und der Stand der 
Vorbereitung eine Berücksichtigung ermöglicht, 

• Art, Umfang und Angemessenheit der zuwendungs-
fähigen Ausgaben und die Finanzierbarkeit des ge-
meindlichen Eigenanteils unter Beteiligung der Kom-
munalaufsichtsbehörde gegeben ist,  

• die Abstimmung mit anderen für die vorgesehene 
städtebauliche Gesamtmaßnahme bedeutsamen 
Planungen des Landes, z. B. des Straßenbaus und 
der Schulentwicklung erfolgt ist,  

• die Möglichkeit zur Berücksichtigung der städtebauli-
chen Gesamtmaßnahme im Hinblick auf eine ange-
messene regionale Verteilung der Mittel gegeben ist.  

Bei vergleichbarer Qualität erhalten Maßnahmen in den 
RWK Vorrang. 
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13.1.4 

Im Ergebnis dieser Prüfung übergibt das LBV dem MIL ein 
schriftliches Votum mit  

• einer Auswertung der städtebaulichen Zielplanung in-
klusive Prioritätensetzung der dort benannten Einzel-
vorhaben,  

• ob und in welchem Programmbereich die städtebauli-
che Gesamtmaßnahme gefördert werden kann und 

• Empfehlungen zur Fördergebietskulisse, räumlichen 
und inhaltlichen Förderschwerpunkten, herausragen-
den Einzelvorhaben, einem unverbindlichen Förder-
rahmen und dem voraussichtlichen Durchführungszeit-
raum der städtebaulichen Gesamtmaßnahme.  

Der Umfang der städtebaulichen Gesamtmaßnahme (För-
dergebietskulisse, räumliche und inhaltliche Förderschwer-
punkte, herausragende Einzelvorhaben, Durchführungs- 
zeitraum sowie der finanzielle Förderrahmen werden durch 
das MIL vorbehaltlich der Verfügbarkeit von Haushaltsmit-
teln in künftigen Programmjahren) in Aussicht gestellt. 
Hierzu werden die in der aufzunehmenden städtebaulichen 
Gesamtmaßnahme zu erreichenden Ziele verbindlich ver-
einbart.  

 

13.1.5 

Nach Vorlage des Programmentwurfs durch das LBV er-
folgt für die städtebauliche Gesamtmaßnahme eine grund-
sätzliche Entscheidung zur Aufnahme in der Städtebauför-
derung und Zuordnung zu einem Programmbereich durch 
das MIL.  

Die Programmaufnahme erfolgt mit Ausreichung des ers-
ten Zuwendungsbescheides.  

Der abgestimmte Förderrahmen wird vorbehaltlich des ver-
fügbaren Haushaltsvolumens und des Vorbereitungs- und 
Umsetzungsstands der Gesamtmaßname über jährliche 
Anträge der Gemeinde (vgl. 13.2) durch Folge-Zuwen-
dungsbescheide in den nachfolgenden Jahren um Finanz-
hilfen der jeweils bereitstehenden Programmjahre aufge-
füllt. 

13.1.6 

Die Förderhöchstdauer ist gem. aktueller VV auf derzeit 15 
Haushaltsjahre begrenzt.  

13.1.7 

Grundlage der regelmäßig durchzuführenden Strategi-
schen Gesamtberatungen (SGB) sind übergeordnete Pla-
nungen (INSEK, interkommunale Konzepte, die aktuelle 
städtebauliche Zielplanung, ggf. weitere). 
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Die Gemeinde erläutert den Zielerreichungsgrad und die 
angestrebten Ziele gemäß INSEK, den Durchführungs- und 
Planungsstand der städtebaulichen Gesamtmaßnahme 
und stellt die bisher erreichten Ergebnisse und Wirkungen 
der Förderung anhand der vereinbarten Sanierungsziele 
dar.  

Gemeinsam werden der erreichte Umsetzungsfortschritt, 
mögliche Prozesshemmnisse und sinnvolle Modifikationen 
der städtebaulichen Gesamtmaßnahme erörtert.  

Die abgestimmten Festlegungen werden im Protokoll der 
SGB verbindlich vereinbart.   

13.2 Folgeanträge und fortlaufende Begleitung der Ge-
samtmaßnahmen 

 

1Ein Folgeantrag wird durch das LBV geprüft anhand der zu 
Beginn der Gesamtmaßnahme zwischen LBV und Ge-
meinde abgestimmten Zielplanung, der Zwischenabrech-
nung, dem Sachstandsbericht, dem bisher erreichten Um-
setzungsstand sowie dem aktuellen Vorbereitungsstand der 
zukünftigen abgestimmten Einzelvorhaben und der aktuali-
sierten Kosten- und Finanzierungsübersicht. 

 

2Sofern eine Anpassung der städtebaulichen Zielplanung be-
ziehungsweise des Umsetzungsplanes und/oder der Kosten- 
und Finanzierungsübersicht erforderlich ist, kann auf Grund-
lage einer folgenden strategischen Gesamtberatung oder in 
schriftlicher Form eine erneute, auf den Programmbereich 
bezogene Bestätigung durch das LBV erfolgen.3Der dann er-
neute Zustimmungsvorbehalt des für Stadtentwicklung zu-
ständigen Ministeriums des Landes Brandenburg gemäß 
Nummer 13.1 Satz 9 ist zu beachten. 4Der jeweilige Umset-
zungsplan einer Gesamtmaßnahme wird vom LBV dem 
Grunde nach durch Bescheid bestätigt. 

 

 

13.2.1 

Ein Folgeantrag ist an das LBV über das Online-Portal zu 
richten.  

Voraussetzung für die Ausreichung des Zuwendungsbe-
scheides ist eine durch die Kommune vorzulegende Bestä-
tigung der Fachaufsichtsbehörde über die Vereinbarkeit 
des Antrags mit den Belangen des Denkmalschutzes und 
eine Einschätzung der Kommunalaufsichtsbehörde zur 
Haushalts- und Finanzlage unter Verwendung der bekannt-
gegebenen Formulare.  

13.2.2 

Das LBV prüft die Folgeanträge unter Berücksichtigung 

• der bestätigten städtebaulichen Zielplanung, 

• der Zwischenabrechnung, insbesondere der Höhe der 
vorhandenen Restmittel aus dem Vorjahr, 

• dem Sachstandsbericht, 

• dem bisher erreichten Umsetzungsstand (Plan umge-
setzter Maßnahmen), 

• dem aktuellen Vorbereitungsstand der zukünftigen ab-
gestimmten Einzelvorhaben (Maßnahmentabelle des 
Programmantrags) und 

• der aktuellen Kosten- und Finanzierungsübersicht 

13.2.3 

Ist eine Fortschreibung der städtebaulichen Zielplanung 
notwendig, wird das Verfahren gemäß Pkt. 13.1.4 bis 
13.1.6 analog durchgeführt.   

 

13.2.4 

Die Gemeinde konkretisiert die vorgesehene städtebauli-
che Gesamtmaßnahme auf der Grundlage des INSEK so-
wie der städtebaulichen Zielplanung für einen Drei-Jahres-
Zeitraum in der Form eines Umsetzungsplans (UPL). Die 
zu verwendenden Vordrucke und Anlagen werden im Vor-
feld bekannt gegeben (vgl. Internetauftritt des LBV) und 
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sind beim LBV über die bereitgestellte Online-Antragstel-
lung digital einzureichen.  

Der UPL stellt alle Einzelvorhaben einer städtebaulichen 
Gesamtmaßnahme dar, die mit den voraussichtlich zur 
Verfügung stehenden Städtebauförderungsmitteln inner-
halb des definierten Drei-Jahres-Zeitraum umgesetzt wer-
den sollen. Er wird ergänzt durch eine tabellarische Dar-
stellung.  

Die dargestellten Einzelvorhaben müssen aus der städte-
baulichen Zielplanung nachvollziehbar abgeleitet sein.  

Zur Sicherung einer ausreichenden Folgekostenberück-
sichtigung und einer nachhaltigen Wirkung der geförderten 
Vorhaben stellt die Gemeinde für die geförderten investi-
ven Vorhaben entsprechende Unterhalts- und Pflegekon-
zepte auf und setzt diese um.  

13.2.5 

Im integrierten Umsetzungsplan werden die Umsetzungs-
pläne aller Gesamtmaßnahmen der jeweiligen Gemeinde 
zusammengefasst und in ihrem gegenseitigen Zusammen-
hang dargestellt.  

13.2.6 

Der UPL einer Gesamtmaßnahme wird nach erfolgter Ab-
stimmung mit der Gemeinde vom LBV dem Grunde nach 
durch Bescheid bestätigt und stellt zusammen mit dem 
Förderrahmen den Umfang der durchzuführenden und zu 
fördernden städtebaulichen Gesamtmaßnahme für die 
nächsten drei Jahre dar.  

13.2.7 

Ein Austausch von Vorhaben, die in der abgestimmten 
städtebaulichen Zielplanung enthalten sind, ist über einen 
Änderungsantrag zum UPL möglich. 

Sofern Bedarf für eine Fortschreibung des UPL besteht, 
kann 

• ein Antrag auf Änderung dieses Bescheides zum UPL 
beim LBV eingereicht werden,  

• der UPL in Gänze, d. h. für einen neuen Drei-Jahres-
zeitraum, beantragt werden. Das voraussichtliche Drei-
Jahres-Budget ist im Vorfeld beim LBV zu erfragen.  

 

Im Rahmen des UPL-(Änderungs-)Antrags sind neue Ein-
zelvorhaben zu begründen. Sofern Änderungen zu Einzel-
vorhaben beantragt werden, sind diese zu benennen und 
zu begründen (Feld „Änderungsbegründung“). 

Die Fortschreibung des UPL durch die Gemeinde stellt die 
kontinuierliche Umsetzung der städtebaulichen Gesamt-
maßnahme über den vereinbarten Durchführungszeitraum 
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sicher. Die Abstimmung hierzu erfolgt rechtzeitig zwischen 
LBV und Gemeinde vor Auslaufen des aktuellen UPL und 
berücksichtigt die bisherigen Ergebnisse und ggf. erforder-
lichen Ergänzungen unter Berücksichtigung der aktuellen 
städtebaulichen Zielplanung.  

Die Bestätigung von Vorhaben verliert ihre Gültigkeit, wenn 
bis zum Ende des UPL-Zeitraums der Maßnahmenbeginn 
im Sinne LHO VVG, Nr. 1.3.2 zu § 44 noch nicht erfolgt ist.  

Das LBV prüft besagte Vorhaben im Zuge des Folgean-
trags neu.  

13.2.8 

Die Gemeinde setzt die mit dem UPL bestätigten Einzel-
vorhaben in eigener Zuständigkeit um. Ein vorzeitiger Vor-
habenbeginn vor Bestätigung des UPL ist förderschädlich.  

Der Umsetzungszeitraum begonnener Einzelvorhaben ist 
nicht beschränkt. Einzelvorhaben sind jedoch zügig umzu-
setzen. 

13.3 Programmvorschlag des LBV 

 

1Das LBV prüft die mitgeteilten Förderbedarfe der Gemein-
den und erstellt auf der Grundlage des dem Land Branden-
burg zustehenden Verfügungsrahmens der Bundesfinanz-
hilfen der jeweils geltenden Verwal­tungsvereinbarung(en) 
unter Berücksichtigung von Förderzweck und -schwerpunk-
ten sowie von räumlichen und sachlichen Prioritätensetzun-
gen einen Vorschlag der Programmerstaufnahmen und 
Programmfolgeaufnahmen. 2Über das Gesamtergebnis gibt 
das LBV gegenüber dem für Stadtentwicklung zuständigen 
Ministerium des Landes Brandenburg eine Stellungnahme 
in Form eines kommentierten Programmvorschlags ab. 

 

3Das LBV schlägt bei einem Erstantrag vor, in welchem Pro-
grammbereich die Gesamtmaßnahme gefördert werden 
kann. 

 

13.4 Landesprogramme 

 

1Das für Stadtentwicklung zuständige Ministerium des Lan-
des Brandenburg stimmt die Programmvorschläge des LBV 
soweit erforderlich insbesondere mit dem Bund ab und ent-
scheidet abschließend über die Landesprogramme (Pro-
grammaufnahme). 

 

2Die geprüften Begleitinformationen der Gemeinden sind 
dem für Stadtentwicklung zuständigen Ministe­rium des 

Die Gemeinde hat zum Nachweis einer positiven Verände-
rung im Verlauf der Durchführung der städtebaulichen Ge-
samtmaßnahme eine Erfolgskontrolle / Evaluation durchzu-
führen.  

Zu diesem Zweck sind jeweils jährlich die durch den Bund 
auf elektronischem Weg bereitgestellten elektronischen 
Begleitinformationen (eBI) und das elektronische Monito-
ring (eMo) auszufüllen. Weitere Informationen zum Datum 
der Bereitstellung durch den Bund und der Abgabe der not-
wendigen Unterlagen werden anlassbezogen durch das 
LBV bereitgestellt (vgl. Internetauftritt des LBV). 
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Landes Brandenburg durch das LBV zur rechtzeitigen Wei-
terleitung an den Bund im vorgegebenen elektronischen 
Verfahren bereitzustellen. 

 

Stadtumbaumonitoring 
Dem LBV sind die durch die Erfassungsdateien "Ge-
meinde", "Beobachtungsgebiet", "Sonstiges Gebiet", "Woh-
nungsunternehmen" definierten Daten (veröffentlicht 
auf der Internetseite des LBV) zum Stadtumbaumonitoring 
bis zum 30.06. des aktuellen Jahres für das Vorjahr (Be-
richtsjahr) vorzulegen. Die Verpflichtung zur Datenlieferung 
erstreckt sich über die Gesamtlaufzeit der Programme 
Stadtumbau bzw. Wachstum und nachhaltige Erneuerung. 
Es wird empfohlen, auch nach Abschluss der Gesamtmaß-
nahme weiterhin am Stadtumbaumonitoring teilzunehmen.  

13.5 Änderungen 

 

1Bewilligte Fördermittel, die voraussichtlich nicht fristgerecht 
verwendet werden können, sind vom LBV zur Sicherung ei-
nes ausgewogenen Mittelabrufs auf andere Gesamtmaßnah-
men zu übertragen (Umschichtung). 2Das für Stadtentwick-
lung zuständige Ministerium des Landes Brandenburg ist ent-
sprechend zu unterrichten (Umschichtungslisten). 3Für Um-
schichtungen in den Bund-Länder-Programmen gelten die in 
der jährlichen Verwaltungsvereinbarung des Bundes mit den 
Ländern jeweils festgelegten Fristen. 4Während des laufen-
den Programmjahres können mit Zustimmung des für Stadt-
entwicklung zuständigen Ministeriums des Landes Branden-
burg Neuaufnahmen sowie nachträgliche Änderungen im 
Landesprogramm vorgenommen werden. 5Neuaufnahmen 

und Umschichtungen zwischen den Programmen stimmt das 
für Stadtentwicklung zuständige Ministerium des Landes 
Brandenburg mit dem Bund ab. 

 

14. Bewilligung  

1Das LBV erteilt auf der Grundlage des jeweiligen, abge-
stimmten Landesprogramms im Rahmen der bereitgestell-
ten Finanzhilfen die Zuwendungsbescheide. 2Bei der Wei-
terbewilligung an Unternehmen und Betriebe im Rahmen von 
Ordnungs- oder Baumaßnahmen hat die Gemeinde von den 
Letztempfangenden im Zusammenhang mit dem Antrag eine 
Erklärung über die subven­tionserheblichen Tatsachen ent-
sprechend VV Nr. 3.6.2 zu § 44 LHO zu verlangen und auf 
die Offenbarungspflicht hinzuweisen. 3Bei Gebäuden, Ge-
bäudeteilen, sonstigen baulichen Anlagen und Grundstü-
cken ist eine zeitliche Bindung des Zuwendungszwecks 
zwischen zehn und fünfundzwanzig Jahren ab Fertigstel-
lung oder Anschaffung, abhängig von der städtebaulichen 
Bedeutung der geförderten Maßnahme und dem Fördervo-
lumen, festzulegen. 4Für andere geförderte Maßnahmen 
kann eine Bindungsfrist bis zu zehn Jahren bestimmt wer-
den. 5Die Bindungsfrist ist im Bewilligungsbescheid festzu-
legen. 

Die Zweckbindungsfrist umfasst in der Regel bis zu 25 Jah-
ren. Bei zuwendungsfähigen Kosten unter 26.000 € beträgt 
die Zweckbindungsfrist 10 Jahre.  

Bei Spiel- und Aktionsflächen beträgt die Zweckbindungs-
frist unabhängig vom Fördermittelvolumen 15 Jahre.  

Die Zweckbindungsfrist bei Flächen, auf denen der Rück-
bau von Wohnungen gefördert wurde, beträgt 25 Jahre. 

Bei Gegenständen, die zur Erfüllung des Zuwendungs-
zwecks unter Einsatz von Städtebauförderungsmitteln er-
worben oder hergestellt werden, bestimmt sich die Zweck-
bindungsfrist nach ihrer üblichen, durchschnittlichen Nut-
zungsdauer. Die Zuwendungsempfängerin darf über sie 
vor Ablauf der zeitlichen Bindung nicht anderweitig verfü-
gen. 
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14.1 Städtebauliches Sondervermögen  

1Beim Sondervermögen handelt es sich nicht um ein Son-
dervermögen im Sinne von § 26 LHO beziehungsweise § 
86 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg 
(BbgKVerf). 2Für jede Gesamtmaßnahme ist ein städtebau-
liches Sondervermögen zu bilden, das alle förderungsfähi-
gen Ausgaben und städtebaulich maßnahmenbedingten 
Einnahmen erfasst. 

 

3Das städtebauliche Sondervermögen ist in der Form einer 
Gegenüberstellung aller der Gesamtmaßnahme zuzuord-
nenden Einnahmen und Ausgaben zu führen. 

 

4Die Einnahmen und Ausgaben des städtebaulichen Son-
dervermögens sind laufend miteinander zu verrechnen. 
5Hiervon abweichend können sämtliche aus der Bewirt-
schaftung von Grundstücken im städtebaulichen Sonder-
vermögen entstehenden Einnahmen und Ausgaben geson-
dert erfasst werden. 6Die Ergebnisse dieser Bewirtschaf-
tung sind laufend im städtebaulichen Sondervermögen dar-
zustellen. 

 

7Die Gemeinde darf die Auszahlung von Zuwendungen nur 
beantragen, wenn städtebaulich maßnahmenbedingte Ein-
nahmen nicht in ausreichender Höhe für die Finanzierung 
zuwendungsfähiger Ausgaben zur Verfügung stehen. 

 

8Soweit neben den Städtebauförderungsmitteln auch Mittel 
Dritter zur Finanzierung bestimmter Einzelvorhaben zum 
Einsatz gelangen, sind diese in der Darstellung des städte-
baulichen Sondervermögens deutlich zu kennzeichnen. 

Die Einrichtung von rechtlich eigenständigen Sonderver-
mögen sind derzeit nur für die Führung von kommunalen 
Eigenbetrieben nach § 93 (4) BbgKVerf möglich. 

Durch die Gemeinde ist daher buchungstechnisch sicher-
zustellen, dass durch entsprechend eingerichtete Kosten-
träger und zugeordneten Aufwands- und Investitionsbud-
gets jeweils Klarheit über alle Ausgaben und Einnahmen 
einer städtebaulichen Gesamtmaßnahme bestehen. Es 
muss eine jederzeitige Auswertung der Planungen und Bu-
chungen für jede Kostenträgerebene möglich sein.   

 

  

 

14.2 Städtebauliches Treuhandvermögen 

 

1Soweit die Gemeinde einen treuhänderischen Sanierungs- 
oder Entwicklungsträger mit der Durchführung der Gesamt-
maßnahme beauftragt hat, wird das städtebauliche Sonder-
vermögen als Treuhandvermögen nach § 160 BauGB von 
dem Träger verwaltet. 

 

Gemäß § 160 BauGB sind unter anderem die mit Mitteln 
des Treuhandvermögens oder durch ein Rechtsgeschäft, 
das sich auf das Treuhandvermögen bezieht, erworbenen 
Grundstücke in das Treuhandvermögen auf den Namen 
des Sanierungsträgers im Grundbuch einzutragen bzw. die 
Grundstücke, die er zur Vorbereitung und Durchführung 
der Sanierung erworben hat, nach § 89 Absatz 3 und 4 
BauGB und unter Beachtung der Weisung der Gemeinde 
zu veräußern (vgl. hierzu § 159 Absatz 3 BauGB).  

vgl. auch Rundschreiben des LBV 03/07/09 vom 
18.08.2009. 

15. Auszahlung  

1Der Antrag auf Auszahlung der Finanzhilfen ist gemäß 

Nummer 1.4.4 der Anlage 21 zu VVG Nr. 5.1 zu § 44 LHO 

Die Gemeinde darf die Auszahlung von Zuwendungen nur 
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beim LBV zu stellen, das die Auszahlung der festgestellten 
Beträge anordnet. 2Ein zügiger Mittelabfluss ist sicherzu-

stellen. 

beantragen, wenn städtebaulich maßnahmenbedingte Ein-
nahmen nicht in ausreichender Höhe für die Finanzierung 
zuwendungsfähiger Ausgaben zur Verfügung stehen 
(nachrangiger Einsatz der Städtebauförderung).  

Belege sind dem Auszahlungsantrag nicht beizufügen.   

Das LBV kann jedoch die Vorlage von Belegen und weite-
ren Unterlagen (z. B. Gutachten) im Auszahlungsverfahren 
und auch im Rahmen der Zwischenabrechnung und der 
Schlussabrechnung verlangen.  

Im Auszahlungsantrag gibt die Gemeinde eine Erklärung 
darüber ab, dass  

• die Voraussetzung für die Auszahlung der Zuwendung 
gem. Nr. 1.4.4 und 1.4.5 ANBest-G / Nr. 15 der NBest-
StBauFR gegeben sind, 

• der Durchführungsstand der mit Bescheid zum Umset-
zungsplan bestätigten Vorhaben die beantragte Aus-
zahlung der Zuwendung rechtfertigt und die abgerufe-
nen Fördermittel bei investiven Vorhaben ausschließ-
lich zur Begleichung von Rechnungen dienen, denen 
ein realer Bautenstand gegenübersteht, 

• der angeforderte Betrag nur für die Begleichung von 
Rechnungen verwendet wird, bei denen auf die ge-
setzlich mögliche Inanspruchnahme von Skontorege-
lungen hingewirkt wurde, 

• der angeforderte Betrag nur für Vorhaben verwendet 
wird, bei deren Auftragsvergabe alle gem. Nr. 3 AN-
Best-G / NBest-StBauFR vergaberechtlich zu beach-
tenden Bestimmungen in ihrer jeweils geltenden Fas-
sung angewendet werden, 

• sämtliche auszahlungsrelevanten Auflagen und Ne-
benbestimmungen der betroffenen Bescheide (Zuwen-
dungsbescheid, UPL-Bescheid) erfüllt sind. 

16. Verwendung  

16.1 Verwendungsnachweis  

1Für die in Umsetzung befindlichen und abgeschlossenen 
Einzelvorhaben im Rahmen der Gesamtmaßnahme ist von 
der Gemeinde dem LBV jährlich eine Zwischenabrechnung 
entsprechend den Allgemeinen Nebenbestimmungen für 
Zuwendungen zur Projektförderung an Gemeinden (GV) 
(ANBest-G) zu § 44 LHO und entsprechend den Nebenbe-
stimmungen im Bescheid zur Umsetzungsplanung oder in 
digitaler Form vorzulegen. 2Für bedeutendere Maßnahmen 
ist dabei ergänzend zum Sachbericht eine Fotodokumenta-
tion beizufügen. 3Hierbei sind im angemessenen Umfang 

auch Nutzungsrechte für die Öffentlichkeitsarbeit des Lan-
des zu sichern.  

 

Bis zum 31. März legt die Gemeinde dem LBV eine Zwi-
schenabrechnung (ZWA) über den Mitteleinsatz unter Be-
rücksichtigung des vorrangigen Einsatzes städtebaulich 
maßnahmebedingter Einnahmen vor. 

Dabei werden die im vorigen Haushaltsjahr eingesetzten 
Städtebauförderungsmittel, gemeinsam mit den städtebau-
lich maßnahmebedingten Einnahmen und den sonstigen 
Einnahmen, den Ausgaben gegenübergestellt. Der Nach-
weis der eingesetzten Städtebauförderungsmittel erfolgt 
auf der Grundlage der durch die Gemeinde geprüften 
Schlussrechnungen der mit Städtebauförderungsmitteln fi-
nanzierten Einzelvorhaben. Die Schlussrechnungsprüfung 
ist innerhalb von sechs Monaten nach Fertigstellung/Ab-
schluss des jeweiligen Einzelvorhabens zu erstellen. 
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16.2 Vereinfachter Nachweis bei Maßnahmen Dritter 

1Wurden die Fördermittel an Dritte weitergereicht, sollen 
diese den Verwendungsnachweis gegenüber der Ge-
meinde grundsätzlich als Bestandteil der Zwischen­abrech-
nung nach Nummer 16.1 führen. 2Gegenüber dem LBV wird 
der Verwendungsnachweis von der Gemeinde dann in ver-
einfachter Form geführt. 3Dabei hat die Gemeinde neben ei-
nem vereinfachten zahlenmäßigen Nachweis lediglich zu 
bestätigen, dass die Maßnahme 

- bewilligungsgemäß, 

- wirtschaftlich und sparsam sowie 

- unter Beachtung der Vergabevorschriften 

durchgeführt und das Förderziel erreicht wurde. 

4Dies ist mit einer vereinfachten Dokumentation nachzuwei-
sen. 

Die ZWA umfasst die Erklärung über die fristgerechte Mit-
telverwendung beziehungsweise die Mitteilung zu Zinsbe-
trägen wegen nicht fristgerechter Mittelverwendung (Ein-
stellung/Zahlung) sowie eine Erklärung über die zweckent-
sprechende Verwendung innerhalb des abgelaufenen 
Haushaltsjahres sowie die Mitteilung zu Zinsbeträgen we-
gen nicht zweckentsprechender Verwendung (Einstel-
lung/Zahlung). 

Die Gemeinde bestätigt durch rechtsverbindliche Unter-
schrift des Hauptverwaltungsbeamten oder dessen Vertre-
tung die zweckentsprechende und fristgerechte Verwen-
dung der Fördermittel entsprechend dieser Darstellung (be-
ziehungsweise bei nicht fristgerechter Verwendung die 
Höhe der nicht fristgerecht verwendeten Mittel, die Dauer 
der nicht fristgerechten Verwendung und die Höhe der er-
mittelten Zinsen nach § 1 Absatz 1 des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes für das Land). 

16.3 Prüfung der Zwischenabrechnung 

1Das LBV prüft die Zwischenabrechnungen auf ihre Plausi-
bilität hin. 2Darüber hinaus überprüft das LBV stichproben-
weise eine angemessene Anzahl von Einzelvorhaben ent-
sprechend Nummer 11.1 Satz 3 VVG.  

 

17. Einnahmen, Wertausgleich  

Einnahmen sind grundsätzlich vorrangig vor den Fördermit-
teln zur Deckung der förderfähigen Ausgaben einzusetzen. 

 

17.1 Einnahmen für Einzelvorhaben 

1Zweckgebundene Einnahmen zur Deckung der Kosten von 
Einzelvorhaben verringern den förderfähigen Aufwand für 
diese und sind in der Regel bereits bei der Bewilligung ange-

messen - unter Umständen fiktiv - anzurechnen. 2Soweit sich 
nach der Bewilligung Veränderungen bei den Einnah-
men ergeben, müssen die förderfähigen Ausgaben 
nachträglich entsprechend angepasst werden. 

 

17.2 Einnahmen für die Gesamtmaßnahme 

1Zweckgebundene Einnahmen zur Deckung der Kosten der 
Gesamtmaßnahme erhöhen das verfügbare Mittelvolumen 
der jeweiligen Gesamtmaßnahme und sind bei dieser vor-
rangig zur Förderung weiterer Einzelvorhaben einzusetzen 
(Wiedereinsatz). 2Das LBV soll in geeigneten Fällen mit der 
Gemeinde zur Beschleunigung der Abrechnung vereinba-
ren, dass die bereits gutachterlich ermittelten Ausgleichsbe-
träge unabhängig von deren tatsächlicher Erhebung im Ver-
hältnis zum Land abgelöst und mit einem Abschlag von bis 

Freiwillige Ablösung des Ausgleichsbetrages 

Auf Grundlage der durch Gutachterausschüsse oder an-
dere Grundstückssachverständige gutachterlich ermittelten 
Ausgleichsbeträge, ist eine freiwillige Ablösung der Aus-
gleichsbeträge anzustreben. 
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zu 20 Prozent fiktiv in die Gesamtabrechnung eingestellt 
werden. 

17.3 Behandlung von Einnahmen 

1Die Gemeinde hat alle Einnahmen unverzüglich dem LBV 
zur Feststellung zu melden. 2Bei regelmäßig wiederkehren-
den Einnahmen (zum Beispiel Bewirtschaftungsüber-
schüsse) genügt eine jährliche Abrechnung. 3Anzugeben 
sind dabei die Höhe, der Zeitpunkt und die Art der Ein-
nahme sowie gegebenenfalls der beabsichtigte Wiederver-
wendungszweck.  

 

4Nicht fristgerecht eingesetzte Städtebauförderungsmittel 
verbleiben im Sondervermögen und sind dort bis zu ihrem 
Einsatz zu verzinsen. 5Maßgeblich für diesen Anteil ist bei 
Einnahmen zu Gunsten der Gesamtmaßnahme der För-
dersatz im Entstehungsjahr, bei Einnahmen für Einzelvor-
haben der dem zu kürzenden Bezugsbewilligungsbe-
scheid zugrundeliegende Fördersatz. 

 

Bei nicht fristgerechter Verwendung der ausgezahlten Zu-
wendungen führt die Gemeinde im Zusammenhang mit der 
Erarbeitung der ZWA die Ermittlung des Zinsanspruches 
nach § 1 Absatz 1 VwVfGBbg in Verbindung mit § 49a Ab-
satz 4 VwVfG durch und teilt dem LBV mit der ZWA das 
Ergebnis und den Zeitpunkt der Einstellung in den Gemein-
dehaushalt nebst Darstellung in das städtebauliche Son-
dervermögen bzw. in das Treuhandvermögen (zuzüglich 
kommunalen Eigenanteils entsprechend den geltenden 
Fördersätzen) oder die Zahlung an das Land mit. 

Die Einstellung (zuzüglich kommunalen Eigenanteils ent-
sprechend den geltenden Fördersätzen) beziehungsweise 
Zahlung der Zinsforderung ist unverzüglich vorzunehmen, 
spätestens jedoch einen Monat nach der Zinsermittlung. 

Der zur Berechnung der Zinsen nach § 49 a Abs. 4 
VwVfGBbg benötigte aktuelle Basiszinssatz kann z.B. den 
Monatsberichten der Deutschen Bank, Statistischer Teil, 
Seite 43 entnommen werden. Eine Mitteilung des LBV an 
die Gemeinden zum aktuellen Basiszinssatz ist nicht vor-
gesehen. 

17.4 Wertausgleich  

17.4.1 Wertausgleich zu Lasten der Gemeinde 

1Die mit Städtebauförderungsmitteln erworbenen Grundstü-
cke werden dem allgemeinen Grundvermögen der Ge-
meinde zugerechnet, sobald und soweit sie für die Sanie-
rung nicht mehr erforderlich sind. 2Für diese Grundstücke 
wird ein Wertausgleich zu Lasten der Gemeinde vorgenom-
men. 3Das von dieser hierfür zu leistende Entgelt fließt als 
Einnahme wieder der Erneuerungsmaßnahme zu und ist 
nach den Grundsätzen der Nummern 17.1 bis 17.3 zu be-
handeln. 4Der Wertausgleich ist laufend vorzunehmen. 

Die Grundstücke sind, sobald und soweit sie für die Sanie-
rung nicht mehr erforderlich sind, dem allgemeinen Grund-
vermögen der Gemeinde zuzurechnen. Dies ist laufend zu 
überprüfen. Der Wertausgleich ist bei Überführung der 
Grundstücke in das Grundvermögen der Gemeinde anlass-
bezogen im Rahmen der Zwischenabrechnung vorzuneh-
men.  

17.4.2 Maßgebliche Werte 

1Für privat nutzbare Grundstücke sind folgende Werte an-
zusetzen: 

 

- in Sanierungsgebieten, die im umfassenden Verfahren 
förmlich festgelegt sind, und in Entwicklungsbereichen: 
der Neuordnungswert nach § 153 Absatz 4 Satz 1, § 169 
Absatz 8 Satz 1 BauGB. 

- in sonstigen Fördergebieten (Gesamtmaßnahmen) und 
außerhalb der vorgenannten Sanierungsgebiete und 
Entwicklungsbereiche: der Verkehrswert zum Zeitpunkt 
des Wertausgleichs. 
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2Bei der Vergabe von Erbbaurechten gelten diese Regelun-
gen entsprechend. 3Soweit auf Grundstücken Erschlie-
ßungsanlagen oder Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtun-
gen errichtet wurden oder errichtet werden sollen, die nicht 
oder nur teilweise der Sanierung oder Entwicklung dienen, 
wird ebenfalls ein voller oder anteiliger Wertausgleich zu 
Lasten der Gemeinde vorgenommen. 4Maßgebend ist hier-
bei jedoch der Verkehrswert zum Zeitpunkt des Erwerbs. 

17.4.3 Wertausgleich zu Gunsten der Gemeinde  

1Die Gemeinde kann verlangen, dass beim Wertausgleich 
zu ihren Lasten der Wert der von ihr nach Nummer 11.1.4 
unentgeltlich bereitgestellten Grundstücke angerechnet 
wird, soweit diese privat nutzbar waren (maßgeblich ist die 
baurechtlich zulässige Nutzung). 2Angesetzt wird maximal 
der Verkehrswert zum Zeitpunkt der Bereitstellung (ohne 
Aussicht auf eine Erneuerung). 3Der Wertausgleich zu 
Gunsten darf den Wertausgleich zu Lasten der Gemeinde 
jedoch insgesamt nicht überschreiten (Kappungsgrenze). 

 

18.          Abschluss, Gesamtabrechnung  

18.1 Abschluss von Gesamtmaßnahmen 

1Eine Gesamtmaßnahme ist im Hinblick auf die Förderung 
abgeschlossen, sobald 

 

- sie durchgeführt ist, 

- sie sich als undurchführbar erweist oder 

- das LBV sie für beendet erklärt. 

 

18.2 Gesamtabrechnung 

1Die Gemeinde hat dem LBV innerhalb von zwölf Monaten 
nach Abschluss der Gesamtmaßnahme eine Gesamtab-
rechnung vorzulegen. 2Gegenstand dieser Gesamtabrech-
nung ist die geförderte städtebauliche Gesamtmaßnahme 
als Einheit, wie sie räumlich im Städtebauförderungspro-
gramm und finanziell im Gemeindehaushalt (Städtebauli-
ches Sondervermögen) abgegrenzt ist, oder selbstständig 
abrechenbare Teile davon. 

 

3Die Gesamtabrechnung setzt sich aus den vom LBV ge-
prüften Zwischenabrechnungen der bisherigen Haushalts-
jahre der Gesamtmaßnahme zusammen. 

 

Die förderrechtliche Schlussabrechnung der Gesamtmaß-
nahme erfolgt 12 Monate nach Ausreichung der letzten 
Verpflichtungsermächtigung. 

 

Erfolgt für einen Teilbereich der ursprünglich per Satzung 
festgesetzten Gebietskulisse die Aufhebung der Sanie-
rungssatzung, ist für dieses Gebiet kein separater Ab-
schlussbericht vorzulegen. Erst mit Abschluss der Gesamt-
maßnahme ist das Abrechnungsverfahren durchzuführen. 
Dem LBV   sind vorzulegen: 

• die geänderte Satzung 

• Lageplan mit den neuen Sanierungsgebietsgrenzen 

• Begründung für die teilweise Aufhebung 
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4Soweit die Maßnahme aufgrund der Abrechnung für diesen 
Zeitraum bereits abschließend geprüft werden kann (insbe-
sondere wenn keine Einnahmen offenbleiben), ist sie als 
Gesamtabrechnung für diesen Zeitraum zu werten. 5Die Ge-
samtabrechnung stellt letztlich einen Nachweis der Ge-
meinde dar, dass sie alle Einnahmemöglichkeiten erfasst 
und ausgeschöpft hat und inwieweit die Erlöse daraus 
zweckentsprechend wiedereingesetzt wurden. 6Auf dieser 
Grundlage legt das LBV abschließend fest, in welcher Höhe 
die Städtebauförderungsmittel der Gemeinde endgültig be-
lassen werden können oder inwieweit sie zurückzufordern 
sind. 7Außerdem legt die Gemeinde einen Abschlussbericht 
vor, in dem sie insbesondere 

 

- den Zustand vor und nach der Erneuerung ange-
messen darstellt (Dokumentation) und 

- über die Erfolge sowie die aufgetretenen Probleme 
und deren Lösung berichtet. 

Für Gesamtmaßnahmen(GM) die im Zuge der Umstruktu-
rierung der Städtebauförderung 2020 in die neuen Pro-
gramme überführt werden gilt: 

- städtebauliche GM, die bis zum 31.12.2019 gefördert 
wurden (alte Programme) ist dem LBV bis zum 
30.06.2026 eine Zwischenabrechnung vorzulegen 

- städtebauliche GM, welche nicht in die neuen Pro-
gramme überführt werden, ist eine Abwicklung von 
Mehr- und Minderbedarfen auch zwischen den ur-
sprünglichen Förderprogrammen früherer Pro-
grammjahre bis zur Abrechnung zulässig. Der Einsatz 
von Städtebauförderungsmitteln aus den neuen Pro-
grammen ist ausgeschlossen. Die fiskalische Schluss-
abrechnung der GM (alte Programme) ist durch die 
Kommune bis zum 30.06.2026 dem LBV vorzulegen.  

Im Abschlussbericht hat die Gemeinde zudem darzule-
gen, welche Vorkehrungen und Instrumente zur langfristi-
gen Sicherung der städtebaulichen Qualität von Stadtge-
bieten, die Gegenstand einer Gesamtmaßnahme sind, er-
forderlich sind. 

18.3 Prüfung der Gesamtabrechnung 

1Das LBV prüft anhand seiner Förderakten die Gesamtab-
rechnung und den Abschlussbericht. 2Sie legt das Ergebnis 
der Prüfung in einem Vermerk nieder und unterrichtet die 
Gemeinde durch Übersendung des Vermerks und einer ge-
prüften Gesamtabrechnung über das Prüfungsergebnis. 

3Dabei teilt sie ihr auch mit, wie lange die Unterlagen vorzu-
halten sind. 4Das für Stadtentwicklung zuständige Ministe-
rium des Landes Brandenburg erhält einen Abdruck der ge-
prüften Gesamtabrechnung, des Abschlussberichts und 
des Prüfvermerks. 

 

Zur Einschätzung des Förderergebnisses hat die Ge-
meinde zusammen mit der Schlussabrechnung einen Ab-
schlussbericht auf der Grundlage der Städtebaulichen Ziel-
planung vorzulegen. Im Abschlussbericht hat die Ge-
meinde zu erläutern, wie das erreichte Niveau bezogen auf 
die Programmziele gesichert und an zu erwartende Ent-
wicklungen angepasst wird. 

Für weiterführende Informationen vgl. Rundschreiben des 
LBV Nr. 3/04/2013 vom 27.05.2013 „Leitfaden zur 
Schlussabrechnung von Gesamtmaßnahmen“ und die je-
weiligen Grundschemata für Abschlussberichte 
(https://lbv.brandenburg.de/gesamtmassnahmen- 
24763.html) sowie das Rundschreiben 3/04/2024 vom 
10.12.2024 (Wiedernutzung von Rückbauflächen außer-
halb von Sanierungsgebieten). 

Abschluss von Gesamtmaßnahmen im Bund-/Länder-Pro-
gramm Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaß-
nahmen (BLS) für die im STUB/WNE teilnehmenden 
Städte: 

Für die förderrechtliche Schlussabrechnung der Gesamt-
maßnahme im BLS ist die Aufhebung der Sanierungssat-
zung nicht erforderlich. Voraussetzung hierfür ist, dass 
ausstehende, zukünftige Einnahmen ausreichend genau 
geschätzt werden und in diskontierter Form bei der 
Schlussabrechnung und bei der Festlegung Zuschuss / 
Darlehen berücksichtigt werden. Bei einer längerfristigen 
Weiterförderung der „Gesamtmaßnahme im Sanierungsge-
biet“ über STUB bzw. im Bund/Länder-Programm Wachs-
tum und nachhaltige Erneuerung (WNE) ist sicherzustellen, 

https://lbv.brandenburg.de/gesamtmassnahmen-%2024763.html
https://lbv.brandenburg.de/gesamtmassnahmen-%2024763.html
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dass über die Einschätzung in der förderrechtlichen 
Schlussabrechnung hinausgehende zusätzliche Einnah-
men dem Sanierungsgebiet aus rechtlichen und zuwen-
dungsrechtlichen Gründen zugeführt werden. 

Abschlussbescheid 

Das LBV prüft die vorgelegte Schlussabrechnung im Hin-
blick auf Mitteleinsatz und die Ergebnisse der Durchfüh-
rung der Gesamtmaßnahme. Die Gemeinde erhält einen 
Bescheid über das Ergebnis der Prüfung. 

18.4 Anrechnungsklausel 

1Erreichen oder übersteigen die zuwendungsfähigen Aus-
gaben die städtebaulich maßnahmenbedingten Einnah-
men, Wertansätze und die Städtebauförderungsmittel, so 
werden die ausgezahlten Fördermittel insgesamt zum Zu-
schuss erklärt. 2Eine Nachförderung findet bei der Schluss-
abrechnung der Gesamtmaßnahme nicht statt. 

 

3Ergibt sich aus der Schlussabrechnung ein Einnahmeüber-
schuss, so fordert das LBV den Überschuss von der Ge-
meinde anteilig zurück, im Übrigen sind die ausgezahlten 
Fördermittel zum Zuschuss zu erklären. 4Der zurückzuzah-
lende Überschussanteil des Landes (und des Bundes) ent-
spricht seinem Anteil an der Summe der Städtebauförde-
rungsmittel; er ist auf die Höhe der ausgezahlten Finanzhilfe 
begrenzt und nach Bestandskraft des Bescheides zurück-
zuzahlen. 

 

18.5 Überschussberechnung 

1Bei einer Verteilung des Überschusses nach § 156a 
BauGB sind in die Berechnung auch die nicht einbezoge-
nen zuwendungsfähigen Ausgaben sowie die nicht zuwen-
dungsfähigen Ausgaben, die jedoch zur Erreichung der 
städtebaulichen Entwicklungsziele erforderlich waren, ein-
zubeziehen. 

 

19. Formblätter  

1Die im Rahmen der Städtebauförderung zu verwendenden 
Formblätter und Arbeitshilfen werden - soweit nicht die 
Muster gemäß VV/VVG zu § 44 LHO unmittelbar Anwen-
dung finden - auf der Internetseite des LBV in elektroni-
scher Form bereitgestellt und können dort heruntergeladen 
werden. 

 

2Hier werden auch Änderungen und Neufassungen veröf-
fentlicht. 

 

Seit August 2024 sind Anträge und Formblätter über das 
Online-Portal, worüber u. a. Vordrucke heruntergeladen 
werden können, eingereicht. Eine Bereitstellung auf der In-
ternetseite des LBV erfolgt i. d. R. nicht mehr. 
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Teil D: Übergangs- und Schlussbestimmungen 

20. Ausnahmen  

1Ausnahmen von dieser Richtlinie bedürfen der Zustim-
mung des für die Stadtentwicklung zuständigen Ministeri-
ums des Landes Brandenburg und - soweit sie von erhebli-
cher finanzieller Bedeutung sind - des für Finanzen zustän-
digen Ministeriums des Landes Brandenburg. 

 

21. Inkrafttreten, Übergangsvorschrift und Aufhe-
bung 

 

21.1 1Diese Richtlinie gilt auch für städtebauliche Ge-
samtmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch, die vor 
dem Inkrafttreten dieser Richtlinie in einen Pro-
grammbereich der Städtebauförderung aufgenom-
men worden sind.  

 

21.2 1Die Beurteilung abgeschlossener Einzelvorhaben, 
das heißt nach der Erstellung der jeweiligen 
Schlussabrechnungsprüfung und nach Erledigung 
der sich hieraus ergebenden Handlungsbedarfe, er-
folgt nach den zum Zeitpunkt des jeweiligen förder-
rechtlichen Abschlusses dieser Einzelvorhaben gül-
tigen Richtlinien und Vorschriften. 

 

 2Dies gilt auch für die Bildung von Wertansätzen im 
Rahmen der Abrechnung. 

 

21.3 1Die Förderung von Einzelvorhaben, die vor Inkraft-
treten dieser Richtlinie auf der Grundlage bestätigter 
Umsetzungspläne begonnen wurden, aber noch 
nicht abgeschlossen sind, erfolgt nach der beim Be-
ginn der Einzelvorhaben geltenden Richtlinie; für die 
Abrechnung gilt Nummer 16.2 dieser Richtlinie so-
wie die nachfolgenden Nummern. 2Ab der nächsten 
Fortschreibung und Neubescheidung des aktuellen 
Umsetzungsplanes gelten die Regelungen dieser 
Richtlinie auch für die noch nicht begonnenen, je-
doch im Umsetzungsplan enthaltenen Einzelvorha-
ben. 

 

21.4 Erforderliche Festsetzung von Zuschuss/Darlehen 
als Ergebnis der Prüfung der Schlussabrechnung 

1Das LBV setzt nach Prüfung der Schlussabrechnung durch 
Bescheid fest, in welcher Höhe Zuwendungen, die als Vo-
rauszahlungsmittel bewilligt worden sind, endgültig als Zu-
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schuss oder als Darlehen gewährt werden, ob sie durch an-
dere Finanzierungsmittel zu ersetzen oder zurückzuzahlen 
sind. 

 

2Das LBV legt seiner Entscheidung Folgendes zugrunde: 

 

3Erreichen oder übersteigen die zuwendungsfähigen Aus-
gaben die städtebaulich maßnahmenbedingten Einnah-
men, Wertansätze und die Städtebauförderungsmittel, so 
werden die ausgezahlten Fördermittel insgesamt zum Zu-
schuss erklärt. 4Eine Nachförderung findet bei der Schluss-
abrechnung der Gesamtmaßnahme nicht statt. 

 

5Ergibt sich aus der Schlussabrechnung ein Einnahme-
überschuss, so fordert das LBV den Überschuss von der 
Gemeinde anteilig zurück, im Übrigen sind die ausgezahl-
ten Fördermittel zum Zuschuss zu erklären.  

 

6Der zurückzuzahlende Überschussanteil des Landes (und 
gegebenenfalls des Bundes) entspricht seinem Anteil an 
der Summe der Städtebauförderungsmittel; er ist auf die 
Höhe der ausgezahlten Finanzhilfe begrenzt und nach Be-
standskraft des Bescheides zurückzuzahlen. 

 

7Bei einer Verteilung des Überschusses nach § 156a 
BauGB sind in die Berechnung auch die nicht einbezoge-
nen zuwendungsfähigen Ausgaben sowie die nicht zuwen-
dungsfähigen Ausgaben, die jedoch zur Erreichung der 
städtebaulichen Entwicklungsziele erforderlich waren, ein-
zubeziehen. 

 

8Ergibt sich bei der förderrechtlichen Schlussabrechnung ei-
ner Gesamtmaßnahme ein Einnahmeüberschuss, ist die 
Rückzahlung an das Land auf die Höhe der ausgezahlten 
Finanzhilfe und auf den Betrag begrenzt, um den die Ein-
nahmen die Ausgaben der Entwicklungsmaßnahme bei der 
entwicklungsrechtlichen Abrechnung (§ 171 BauGB) über-
steigen. 9Nummer 18.4 gilt entsprechend. 

21.5 1Bei städtebaulichen Gesamtmaßnahmen, die vor 
dem Inkrafttreten dieser Richtlinie in einen Pro-
grammbereich der Städtebauförderung aufgenom-
men worden sind und für die landesseitig aufgrund 
des überschaubaren Förderbedarfs auf eine INSEK-
Erstellung verzichtet wurde, kann dies weiterhin ver-
einbart werden. 
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21.6 1Für Gesamtmaßnahmen, in denen Einzelvorhaben 
nach den Regelungen früherer Städtebauförde-
rungsrichtlinien mit einer Miet- und Belegungsbin-
dung verknüpft sind, kann das LBV auf Ersuchen der 
Gemeinde einen Änderungsspielraum einräumen, 
soweit die aktuelle oder zukünftige Wohnungsmarkt-
situation in der Gemeinde dies zulässt. 2Hierzu hat 
die Gemeinde dem LBV aussagekräftige Unterlagen 
vorzulegen. 3Das LBV gibt der Gemeinde in seiner 
Entscheidung über den Änderungsspielraum ver-
bindliche Parameter vor, die in den Modernisie-
rungsverträgen zu den Einzelvorhaben ihren Nieder-
schlag zu finden haben. 

 

21.7 1Wenn die laufende Gesamtmaßnahme bisher noch 
nicht auf der Grundlage einer Energie- oder Klima-
schutzstrategie durchgeführt wurde, dann sind die 
wesentlichen Ergebnisse der eingeleiteten Erarbei-
tung innerhalb eines Jahres in dem dann einzu-
reichenden Folgeantrag darzustellen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Übergangsrege-
lung irrtümlich aus der vorangegangenen Richtlinie über-
nommen wurde und daher keine praktische Wirkung entfal-
tet. Das MIL wird bei der nächsten Richtlinienänderung die-
sen Passus streichen.  

 

21.8 1Sofern die durch diese Richtlinie bewirkten Ände-
rungen für die Gemeinde als Zuwendungsempfan-
gende und Maßnahmeverantwortliche eine Schlech-
terstellung gegenüber den bisherigen Konditionen 
bedeuten würde, können Einzelvorhaben, die bereits 
in den Umsetzungsplänen bestätigt wurden und ei-
nen umsetzungsreifen Vorbereitungsstand aufwei-
sen, nach den bisherigen Konditionen abgeschlos-
sen beziehungsweise umgesetzt werden. 

 

 2Näheres ist hierzu mit der Bewilligungsbehörde ab-
zustimmen. 

 

21.9 1Diese Richtlinie tritt mit Veröffentlichung im Amts-
blatt in Kraft. 2Sie tritt am 31. Dezember 2029 außer 
Kraft. 

 

 


